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EINLEITUNG.

8 1.

Die Aufgabe.

Bern älteren dentseben Rechte waren letxtwillige Veffft-

gungen unbekannt, ein Umstand, welcher dem an volle Testiw-

freiheit gewöliiiteii römischen Historiker besonderer Erwähnung

Werth schien*). Es gab nur eine gesetzliche, keine testamen-

tarische Erbfolge: „die Erben waren geborene, nicht gekorene''

Dieser Grundsatz ist ein Erzeugniss jenes ursprünglichen Zu-

standes, in weichem der Grundbesitz des Einzelnen nicht sein

Privateigenthnm war, sondern im Eigenthum seines Geschlechtes

standi so dass der Tod des jeweiligen Inhabers das Nachrücken

der nach der gesetzliehen Erbordnting ihm am nftchsten Stehenden

zur unmittelbaren Folge hatte. Mit dem Angenbliek seines

Todes hörte der bisherige Eigenthümer anf, verfügungsberechtigt

zn sein*), daher konnte er nicht durch frühere Bechtsgeseh&fto

diese Grenze seiner HerrschaiL überschreiten: ^der Todte kann

nicht mehr veräussem, sondern muss Gott walten lassen'*

Diese Gedankci] sind A\ alirend langer Zeit die das deutsche

Erbrecht beherrschenden geblieben. In ihnen zeigt sich ein

bedeutsamer Unterschied gegen das römische Becht, weiches

schon in den XII Tafeln, also fast am Beginn seiner Enir

wickehmg, den Grundsatz der Yerfilgungsfreiheit von Todes-

^) Tacitiiä (leiinania C. 20; heredes tarnen saccessoreHu^ cui^ue liberi

et uullum testameutum.

') Brunner Rechtageschichte I S. 79. Ygl auch Beseler PrR I* S. 629,

650; Stobbe PrE V S. 170, 171, Bruimei m Holtzendorffs Eucycl. I* S. 261;

Schröder BG 8. 70.

*) Beseler ErbTertrSge I S. 1 : „der Tod des Disponenten schloss di«

SphSie seiner reolitUehen Thitigkeit*.

*) Header Jnstitationen des deutschen FiiTfttieehts II S. 681.

Htbnsr, dU donettonss poit otttwi. i
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wegen angestellt hat: «Ü legasset super peemia hUda»e suae

r», iia wa eato

Dagegen ist dem deutschen Recht, solange es sich selb«

ständig und von fremdem Einflnss nnberilhrt entwickeln konnte,

ein dem römisclien 'restament vergleichbares Recktsgeschäft

fremd geblieben; denn die letztwilligen Verfügungen liaiiptPächlich

der Geistlicliiveit . welche man Testamente nannte, waren jiichts

anderes, als ein Aggregat einzelner Vermächtnisse, welche anfangs

fast ausschliesslich zum Heil der Seele fär fromme Zwecke hin-

terlassen wurden"

Nichtsdestoweniger war doch anch im deutschen Recht das

Bedfirlhiss nach letztwilligen Yerfttgungen vorhanden. Um
einem, soldien abzuhelfen, hat dasselbe besondere Rechtsgeschäfte

ausgebildet, und zwar im Anschluss an einen Fall, in welchem

jenes Bedtirftilss besonders hervortrat und welcher schon frOb

seine gesetzliche Reg-ehin& t ihalten hatte. Es ist dies die sg.

AfFatomie des fraukiMhiüi Üochts: wenn Jemand keinen gesetz-

lichen Erben hat, so dass durch seinen Tod das Gut erblos

werden wiirde, so soll er, wie dies lex Salica 46 ausführlich

vorschreibt, einem Salmann sein Gut ubergeben, welcher dann

^nach Vornahme feierlicher Handlungen in dem Gute des Erb-

iMsnra, welche seine Verffigungsgewalt konstatieren, binnen

awOlf Monaten nach Tod des Disponoiten das Vermögen an den

ttm bez^ohiieteoi Erben vor dem KOnig oder im echten Ding

Bi fibergeben hat*^

WäJirelid zur Zeit der lex Salica 'die Affatomie wahr-

scheinlicli zui \ oraussetzung hatte, „dass selbst bis in die letzte

Generation hinauf kein Verwandter mehr vorhanden war" *),

war «nach langobardischeni Edikt (Roth. 170) nur Kinder- imd

Eiteiniosigkeit, nach lex Rib. 48 sogar einzig die Kinderlosig-

keit*^^), Voraussetzung der Afatomie: und üidem man nun ihren

nrsprttngüohen Charakter^ näonlich den der Creierung eines Erben,

überhaupt aufgab, konnte man sie leicht zu einer Verfügung

>) Bruns Fontes* & 82.

^ Beaeler „Von den Testamentsvollziehern" in der Zeitachrift für deut-

sches Becht IX 1845 S. 146. Vgl. auch HenaleT Iii8tittttioiie& II § 801.

') Hausier Institutionen II S. 632.

*) Heusler a. 0. S. 622.

*) Heusler ». 0. S. 622, 623.
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Yon Todeswegen irerwenden, bei welcher das Tarhandansetn

oder Nichtvorhandeosein von Erben oline Bedeutung war^).

So entstand die donaiio post ohUum. Daneben aber bildete

sich ein zweites Rechtsgeschäft ans, welches einen ähnlichen

Zweck verfolgte: die Schenkung mit \'oibehalt des NiessbraucUs

;

diese allerdiiipfs melir im Änschluss an römische Rechtsinstitute,

besonders das ronslUuluvi posseanoniun.

Beide KechtsgeHcitäfte erlangten in der tränkijäciien Zeit

eine sehr grosse ^Verbreitung. Denn sie waren es hauptsächlich,

derer sich damals der fromme Eifer bediente, um die yoa der

Kirche unausgesetzt, sei es zum Seelenheil der 8ch«iker, sei

es zum Yortheil der Beschenkten, den Einzelnen ans Herz ge-

legten Schenkungen an die geistlichen Anstalten auszufObren.

Und wie bei diesen Schenkungen oft geuug in der Seele des

Rchenkers Verlangen nach himmlischem Lohn nnd Schmerz Uber

den Verlust irdiscUeu Guts gekämpft haben mögen, so spiegelten

gerade jene Schenkiingsformen diesen inneren Z^^iespalt wieder.

In diesen Formen konnte man scheuk,eii, ohne sich selbst von

dem (iescheukteü trennen zu müssen.

Und gerade hierin näherten sie sich dem Charakter letat*

williger Verfügungen.

Ueber ihre reehtlicl^e Natnr besteht Streit. Besonders

wird von einigen Gelehrten Jeder rechtliche Unterschied zwisehcn

der donaUo past abifum und der Schenkung xnit Vorbehalt des

Niessbrauchs geläugnet

Beide Formen sollen desshalb im Folgenden einer EHIr-

teruüg unterzogen werden.

Um die herrschenden Ansichten kennen zu lernen, ist zu-

erst ein Bück auf die bisherige Litteratur zu werfen.

8 2.

Dfo bfsli9p^ij0ii AnstoIvtSR*

Die grundlegende Arbeit über „die Vergabungen von Todes-

wegen nach dem älteren deutschen Rechte^ Terdauken wir

Georg Beseler*).

Für dies alles Henslcr a. O. § 194.

^) ,Die Lehre von den Erbveitrtigeu. Erster Theil. Die VergabuiiG^en

on Todeswegen nach dem älteren dieutseh^u ÜQ^te". ÖötUug^u ISiiö.

1*
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Er unterschied diese Yergabtingeii danach, ob sie durch

zweiseitiges Bechtsgeschftft oder durch die einseitige Willens-

erklärung des Disponenten erfolgten, und sonderte unter den

erstereii. den Vergabungen von Todeswegen durch die feierliche

Auflassunj,^ an den Bedachten, scharf diejenigen Fälle, in denen

ein blosser Niessbrauch vorbelialten wurde, von den übrigen,

in welchen in eigenthUuilii li^^i deutsdirechtlicher Weise Eigen-

thum sowohl dem Auetor verblieb als auch dem Bedachten über-

tragen wurde. In diesen letztgenannten Fällen nahm Beseler

ein deutschrechtliches Gesammteigenthum an; denn nach seiner

Ansicht begründete die zum Zweck der donatio post ohUwn vor-

genommene Auflassung ein sofortiges dingliches Becht des Be-

dachten, w&hrend zugleich dem Schenker ein dingliches Recht

yerblieb, „so dass das Eigenthum gleichzeitig mehreren Per-

sonen an derselben Sache zustand"*).

Indem Beseler somit die donationes post obitum für Rechts-

geschäfte erklärte, deren Wirkung: in Folg-e der Auflassung so-

fort eintrat, fand er auch an ihnen die Kegel bestätigt, welclie

er als einen Grundsatz des deutschen Kechts an die Spitze

seiner Abhandlung stellte: nämlich „dass niemand in der Art

eine Yerfiigung Über sein Vermögen treffen konnte, dass die

rechtliche Wirkung derselben Uber den Tod hinaus geschoben,

erat mit diesem Moment eintreten sollte*^*).

So sehr nun auch die folgende Untersuchung ihre Au%abe
darin finden wird, jenen schon von Beseler klar und bestimmt

dargelegten Gegensatz der donationes poBi obiium zu den Schen-

kungen mit Vorbehalt des Niessbrauchs, den spätere Schrift-

steller verwischt oder verkannt haben, zu bestätigen und aus-

zuführen, so wenig wii'd sie jener Annahme eines Gesammt-

eigenthums bei den donationes post obiium sich anschliessen

können, die zwar von Beseler auch jetzt noch aufrecht erhalten

wird^, von der Mehrzahl der Germanisten aber aufgegeben sein

dürfte.

Allneolit widmet nur einige Paragraphen {% 19—21) seiner «Gevere* (1888)

den Erbverträgeu und letztwilligen Verftigtmgen und behandelt bekanntlich

hanpteldilich die Zeit der Bechtsbflcfaer.

*) a. 0. S. 74.

») a. 0. S. 154.

*) Deutsches Privatrecht I« S. 650.
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Es wird sich Tielmebr gerade als das Charakteristische

der donoJlvmes post ahikm ergeben, dass durch sie Yerfftgungen

getroffen werden, deren rechtliche Wirkung nicht sofort ein-

treten soll, sondern über den Tod des Disponenten hinaus-

geschoben wird.

Von neuem wurden die orenanuten Vergabungen einer ein-

gehenden Untersuchung unterzogen bei (lelegenheit der litte-

rarischeu Fehde, welche zwischen Roth und Waitz über die

Entstehung des Lehnswesens ausgekämpft wurde, freilich dies-

mal von einem ganz anderen Standpunkte aus, als in dem
Beselerschen Werke. Während in diesem die priyatrechtliehe

Seite jener Rechtsgeschäfte im Vordergrund stand und besonders

die durch sie hervorgerufenen rechtlichen Beziehungen der be-

theiligten Personen zu konstmieren und auf ein Princip zu-

rückzuführen unternommen wurde, kam nun die öffentlich recht-

liche, die politische und wirthschaftliche Bedeutung derselben

zur Frage. Denn in ihren Formen vollzogen sich, wie schon

gesagt, grösstentlieils die Schenkungen an die Kirchen und

Klöster; dadurch trugen sie wesentlich zu der Ausbildung eines

abhängigen Grundbesitzes bei, welche der damaligen Zeit die

Signatur gab. Es war desshalb ihre genaue Erkenntniss auch

nach der politischen und wirthschaftlichen Seite nQthig, um jene

Entwicklung der Besitzverhältnisse zu verstehen.

Schon in seiner „Geschichte des Beneficialwesens^ (1850)

hat Roth in eingehender Weise das Prekarienverbältniss am
Kirchengiu und die Schenkungen an die Kirche behandelt. Er

theilte die letzteren in zwei Arten, nämlich in die cessiones a

die jyraesenie^ welche sofort in Wirksamkeit traten, und in die

donationes post ohitum , bei dt^nen der Vorbehalt des Nutzge-

nusses ausdi'ücklich aufgenommene Bedingung war.

Eine derartig formulierte Unterscheidung ist jedoch mit

den in den Quellen vorliegenden Beispielen nicht in Einklang

zu setzen, denn wie wir sehen wei'den, handelt es sich bei den

domtUmes post obitma niemals um einen Niessbrauch.

Auch modifiderte Both diese Ansicht in seinem zweiten

Werke ^Fendalität und ünterthanenverband" (1863), in welchem

er von neuem das Quellenmaterial eingehend behandelte. Hierbei

legte er den Unterschied der e^ermanischen Leiheverhältnisse , der

Prekarien, von dem anders gearteten römischen jprecartum dar;
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wftlirend das letztere, wie der Nftin^ l^^agt, in dem bHtweise,

auf beliebigen Widerruf gewährten Besitz bestebt. sind nach

liotli jene deutsche Leihen stabile Verhältnisse, bei denen der

Widen nf ausgeschlossen odt-r nur die Folge bestimmter gesetzlich

festgestellter Thatbestände ist. Der näheren Besprechung der

Prekarien legte Roth jetzt die schon von Albrecht ^) gebrauchte

Eintheiltmg in preeariae datae und precariae oblatae zu Grunde,

indem er noch die Gruppe der remuneratorischen Prekarien

hinzufügte. Bei Gelegenheit der precariae oblatae, die vom
Standpunkt des Prekaristen aus Schenkungen mit Vorbehalt des
Niessbranchs sind, erörterte er von neuem die yerschiedenen

Formen der Zuwendungen an die Kirche! Jetzt bestimmte er
ihren Untei'schied folgendennaassen : cessione^i post ohlfunt sind

diejenigen Schenkungen, bei denen das geschenkte Objekt erst

mit dem Tode des Schenkers in den Besitz des Beselienkten

übergeht; sie unterscheiden sicli von den römischen mortis cansa

donationea dadurch, dass sie nicht widerruflich sind. Cessiones

a die praesmte dagegen charakterisieren sich dadurch, dass

bei ihnen Eigenthum und Besitz sofort auf den Beschenkten

ttbergehen.

Während nun durch diese Definition in der That in zu-

treffendster Weise die Unterscheidungsmerkmale der beiden

Rechtsgeschäfte her\'orgehoben , besonders auch die cessiones post

obitum in richtigerer Weise ohne Zuhülfenahme eines Gesammt-
eigenthums erklärt woideu waren, verwischte Roth bei dei*

quellenmässiocn Dai stelhiiit:- der TTebertragungsfonnen das soeben

in der Definition (Getrennte. Denn um die rebertraguug mit

gerichtlicher Autiassung bei den cessiones post obitum darzu-

stellen, gebrauchte er Beispiele, die durchgehend» keine ces-

siones post obitvm, sondern, wenn man seine eigene Definition

zn Grunde legt, cessiones a die praesmte, d. h. Schenkungen mit
Vorbehalt des Niessbranchs ednd. So war er gezwungen, den
Quellen eine ungenaue Ausdrucksweise, eine Yerwechselnng von
Eigenthum und TJsnsirukt zuzuschreiben und sich bei der doch
auffallenden Thatsache zu beruhigen, dads die Urkunden das
dem Schenkel- verbliebene Eigenthum „doch ganz gewöhnlich

als Ususfruktus^ bezeichneten. — Wir werden sehen , dass es

Gewere 8. 195.

^ Fenaalitit 8. 155.

Digitized by Google



nur des Festh&lteiis an der BothacliHi I>dliliti<« bediil') um
diesen anschemendan Widerspruch in den QnflUen m iQseii, die

in der That nm* da von Üsnsfmkt roden, wo wirkHoIi eiebtcr

Niessbraucli and kein bedingtes Eigemthmn vorliegt.

Ans dem Angeftthrten erklärt es sich, daas die sonst be^

deutsameii iiud bahnbrecheiideii Inteisuclmiigeü Kotlis für die

v(»rHeo:ende. immerhin den übrigen vun ihm beliandeltea Gegen-

ständen gegenüber untergeordnete Frage, kein abÄChlieaseüdöü

Ergebniss lierbeitührten.

So blieb noch freies Feld für eraeute Arbeit, zumal auch

Waitz in seiner Deutschen Verfassungsgescliichte auf eine Ji»-

ristifiche Unterscheidung jener beiden Becbtsformen nicht näber

eingegangen ist.

Heusler war es, der sich in seinem Bneh fiber die Geweve

(1872) dereiner Lösung harrenden Angabe von neuem antfftbr-

lich ond anch mit grossem Erfolge widmete.

Er unterzog die Frage, wodurch im iUtt^ren deutschen

Kechte dei- l^esitz- und Kigenthumstibergang ei tblo:t sei, ob dui'di

die Traditi-tjn, den Uebereignungsvertrag, odt:i durch die Inve-

stitur, die körperliche Hesitzeinweisung, einer gründlichen Erör-

terung. Sie tülu'te zu dem Eigebniss, da&s in allen Fällen die

Tradition genf'i'j^e. um den Uebergang des Kechts auf den Er-

werber zn bewirken, mit einer einzigen Ausnabma; und diese

bestehe darin, ^dass der Erblasser durch blosse Traditio» ea

einen Dritten ohne Investitur das Becht seiner Erben nucbt

schmälern, also durch Vergabung auf den Todes&ll ohne eigene

Entftnsserung des Befdtzes seinem Erben das Gut nicht ent-

ziehen und dem Beschenkten keinen Rechtsansj)ruch verscliaffen

kann" Die auffallende Thatsache. dass das dentsclie Sachen-

recht, welclies sonst stets die Tradition als den rechtserzeu-

genden Akt behandelte, in dem einzigen genannten Fall von

seinem Grundprincipe abgewichen sei, soll allerdings nach

Heuslers Ansicht ihren Grund nicht in Begriff und Wesen der

tradUio noch in der rechtlichen Natur der woßHUwra hahiBtt,

sondern die Folge ydu erbrechtliehen Grundiiteen sein, „spedeU

der Abneigung der germanischen Stämme gegen Benachtheili-

gung der nattkrlichen Erben ohne Selbstentäuswung^

Gewere S. 48, 4a.

*) a. 0. S. 49. '

'
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Aus dieser Annahme ergaben sich fttr Heusler weiterp

folgen fttr die Auffiusnng der Schenknngen. Deon wenn bei

den Vergabiiiigen von Todeswegen nicht wie sonst überall die

Tradition» sondern erst die Investitur der fttr den Rechtserwerb

wesentliche Akt war, so folgte darans fast von selbst, dass
ohne stattgehabte Inyestitnr die Vergabung nicht rechtsbetftndi^

geworden, „der Erbe nicht verpflichtet gewesen war, Schen-

kungen auszuführen, die der Erblasser auf seinen Todesfall j^e-

macht hatte" Und ausdi üeklicli glaubte Hensler die von
ihm selbst bei dieser Gelegenheit aufgeworfene Frage : „sollten

wirklich alle diese mit so grosser Zuversicht ausgesprochenen

(massenhaften Schenkungen fiost oUium in den Traditionen

-

sanunlnngen) .... vom guten Willen des Erben abhängig ge-

wesen sein?*^ *) bejahen zn mttssen.

.

In einem besonderen Exkurse ftthrte er im Qegensats za
Both die Ansicht aus, dass die «bmolidfM« poü oMim ebenso

wie die rdmisehen mortis canua dmaHoneB frei widerruflich ge-

wesen seien : denn was hätte die Unwiderruflichkeit für einen

Sinn gehabt, da ja auch durch sie dem Bedachten , der Kirche,

ein festeres iieclit nicht gewährt werden konnte, sondern die

Ausführung der Schenkung nach wie vor im Belieben des Erben

stand? Diese Unsicherheit sei auch der Grund der besondex^s

in Baiem häufigen Erneuerungen gewesen. Denn wie für diese

ütmuStmu, 80 sei auch für den Rechtssatz, dass Tradition ohne

Investitur die Erben des Schenkers nicht gebunden habe,

sdiüesslich das treibende Motiv „wohl in nichts Anderem zu

erblicken, als in dem Widerstand, den das alte Becht den

letäBtwilligen Verfügungen entgegensetzte" •).

Es mag hervorgehoben werden, dass aucli Hensler in seiner

G-ewere *) zwar die donatimes posf obitum und die Schenkungen

mit Niessbrauchsreservation nebeneinander stellt, doch aber die

letzteren zu den Vergabungen von Todeswegen rechnet und

bei der Auswahl von Belegstellen zwischen beiden Itechtsge-

sehftiten nicht unterscheidet.

Um so bestimmter betonte E. L5ning diesen Unterschied^).

0 Gewero S. 470.

«) a. 0. a 470.

•) a. 0. S. 484.

*) a. 0. S. 26, 27.

G«ioliiehto dM DtaMen KirelMiimhts n StraMbarg 1878.
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Und zwar nahm er, abweichend sowohl von Both als auch von

Heiisler, an, dass die cessionet post olntum an nnd fOr sich frei

widermfiich gewesen seien, sich also von den rdmisehen tnorHs

causa donniiones iiiclit iinterscliieden liätteii (also gegen Roth);

aber ^ckr Sclienker, der durch Hingabf seines Guts Vergebung

seiner Slmdeu erwerben wollte, musste j^eibstredend der Schen-

kung diesen Verzicht fauf Widermf^ hinzufügen und die Schen-

kung damit unwidei-ruflich niarlien" ^j. Nach Lönings Ansicht

war also bei den cessiones posl obUum ein Widerruf wenn nicht

rechtlich, so doch thatsächlich ausgeschlossen (gegen Heusler).

Während nun L5ning die donatumes post ohUum in der Weise

erklärte, dass der Schenkung der Tod des Schenkers als auf-

schiebende Bedingung hinzugefügt wird, erkannte er in den

Schenkungen mit Vorbehalt des Niessbrauchs eine Anwendung
des constitutum possessoritim. Damit waren die letztgenannten Zu-

wendungen ans den Vergabnngen von Todeswegen ausgeschieden

und zu Schenkungen unter J^ebenden f^^emaclit.

I)ie Ansicht Heuslers von der Unverbimlliclikeit und der

freien Widerrufiichkeit der Schenkungen mit zurückbehaltenem

Niessbrauch bekämpft Löning in einem besonderen Anhang, in

welchem die Beweisführung Heuslers durch genaue Betrachtung

der von diesem benutzten Beweisstellen widerlegt worden ist

Einer nochmaligen Behandlung wurde die Frage nach dem
Unterschied zwischen den donationes poit obUwn und den Schen-

kungen mit Vorbehalt des Niessbrauchs unterworfien, und zwar

wiederum von Heusler diese letzte Beliauiiiiin^ ist um so

lehrreicher, als der Veilasser seine Ansichten in dem ge-

schlossenen Eahmen eines vollständigen Systems des mittelal-

terliclien Deutscheu Privatrechts entwickelt und zur »Stütze

derselben die Grundgedanken jenes Systems verwendet.

Auch jetzt hält Heusler an seiner früheren von Löning

bekämpften Ansicht fest, dass donatimes post obUum und

Schenkungen mit Niessbranchsyorbehalt dieselbe rechtliche Wir-
kung gehabt hätten, mithin gleiche Rechtsgeschäfte gewesen

seien. Allerdings will auch er die hierher gehörigen ßechts-

geschäite unterschieden wissen, nur nicht nach dem Gesichts-

a. 0. S. 6ö6.

«) a. 0. S. 751— 75.-,,

*) Institatioiieu do» Deutachen Frivatrecbts 2 Bttnile Leijusig 1885, 1886.
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ponkt, wann nnd wodnreh die Schenkung ToUzogen und wirksam
wurde, sondern danach, ob ein Zins bestellt wurde oder nicht.

Verpflichtet sich der 8cheuker fttr das zurückerhaltene Grand-
stück einen Zins zw zahlen, so liegrt hier „ein juristischer Un-
terschied gegf^nuber der trudilio reservato usufmciu und der tra-

diiu) poffi obitum vor: in diesen letzteren Fälleu hat der Ver-
änsserer die (teuere bis zu seineiu Tode, der Bedaclite kraft

seiner 7iuäa projmeias die (allerdings unentziehbare j Anwart-
schaft, den Anfall. Bei dieser dritten Form, dem census pro
inveHlitura, hat der Bedachte schon die Gewere, der Veräusserer

ist rechtlich blos sein Verwalter^

Bs leuchtet ein, dass diese eigenthfimliche Meinung Heuslers

mit seiner Auflassung der Gewere und des mittelalterlichen

. Sachenrechts ttbei*haupt auf das engste znsammenhSngt und
einer einjj:ehenden Betrachtung bedürfen wird.

Das Ergebnis« der bisherigen Untersuchungen ist also das
folgende.

Es stehen sich iui Wesentlichen zwei Auliassungeu ge-

genüber :

die eine läugnet einen juristischen Ujiterschied zwischen

Schenkungen nach dem Tode und Schenkungen mit

Vorbehalt des Niessbrauchs, oder wftrdigt ihn wenig*

stens nicht einer besonderen Beachtung;

die andere behauptet einen solchen.

Hatiptvertreter der ersten Ansicht ist Heusler, in seiner

Uewere, der 7M eit( n Löning; diese letztere wird z. B. auch von

Brunner vei ireien

Daneben steht die neueste Heuslersche Heiuung, welche

das Kriterium in der Ziusbestellnng erblickt.

Bevor wir nun selbst an die Untersuchung der Frage her-

antreten, ist das Quellenmaterial und die benutzte Litteratur

anzugeben.

i)«a.O. II s.m
^ LandfloiMiikaiigeB S. 29: «Mift «1110111 bloneo Niessbraucbsrecbte darf

natli alledciii die lelx uslänulirhe propr/ct(t< ( liensowonig; verwechselt werden,

wie die donaüo post obitum, bei der das k lH iislängliclie Eigeiithum dem Ge-

ber verbleibt, mit der Uebereignnng unter Vorbehalt des lebeualfioglicheu

liiessbraachg*.
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Die benutzten ftuellen und litterarischen Hiilfsmittel.

Die folgende Arbeit maclit in der Forin. in welcher sie

vorliegt, nicht den Anspruch auf erschöpfende Behandlung der

Aufgabe.

Der Kreis der benutzten Quellen ist ein beschränkter;

örtlich sowohl als zeitlich. Es haben vorlänüg im Wesent-

lichen nitr deutsche Quellen als Material j^edient, und zwar im

(.Trossen und Ganzen demjenigen Uiuderkuniplex angeliörend,

welchen der erste Rand von Oesterleys Wejrweiser dnreli die

UrkninlensaniinhingHn des Mittelalters unifasst. Aiisgt*.s<*iilossen

blieben demnach die bei weitem meisten französischen 'j, die

italienischen und die iibrigen Qnellensannnlnngen.

Zeitlich beschrcänkt ist der benutzte Quellenkreis in so fem,

als die Zeit nach dem Jahre 1000 ausgeschlossen geblieben ist,

mithin hauptsächlich das deutsche Recht der fränkischen Zeit,

des 7., 8., 9. und 10. Jahrhunderts dargestellt wird.

.Die benutzten Quellen sind nun, abgesehen Ton wenigen

Stellen der Volksrechte, einij^en Kapitularien und Koncilien-

beschlüssen, theils Formeln, tlieils nnd zwui hauptsächlich Ur-

kunden, insbesondere Piivatnrkunden.

Die iormein sind benutzt wordeu in der Ausgabe von

Zeumer:

Formulae Merovingici et Karr>lfni aevi. Monumenta Ger-

maniae, Legum Sectio V 188B.

Folgende Urkundensammlungen sind die benutzten:

Als. dipl. = Joh. Daniel. Schoepflini Alsätia aevi Mero-

vingici Oai'olingici etc. diplomaticä Pars I 1772.

St. Bert in. = Cartulaire de Pabbaye de St. Bertin publik

par M. Gu^rard. 1840.

Cod. dipl. Alem. = Codex diplomaticus Alemanniae et

Burguudiae Traus-Jurauae ed. Neugart. Tom. I JL791.

Nur folgende fransösiscbe Saauatamgen worden benntit:

BrcQuigny^PardeMnu Diplomata,

Chartulaire de St Bertin publiö pur Ga^nird,

euiige UrkTinilen ans der Gallia christiana, soweit aoldie im

enten Band Ton Oesterley dtiert sbid.
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Cod. Fuld. = Codex diplomaticas Foldensis heraosgegeben

von Dronke. 1850.

Cod. Lanresham. s Codex principisolünLauresliamensis

abbatiae . . . Tom. I 1768.

Cod. Mogmit. SS Codex diplomaticns exbibens anecdota . .

Moguntiaca ... ed. Gndenns 1743.

C'od. Pat, = Codex traditionnm antiquissinms ecelesiae

Patavieiisis im Urkundenbuch des Landes ob der Kims
I S. 435 — 477 ( hiernach citiertj und iu Moü. Boica

XXVIIL 11 p. 1—98.

Cod. Baet. = Codex diplomaticus ad historiam Kaetieam

herausgegeben von Moor. Bd. I 1846.

Cod. Ratisbon.s Codex cbronologico-diploinaticas episco-

patus RaUsbonensis ed. Bied. Tom. I 1816.

Hist Frising.ssMeichelbeckHistoriaeFrisiBgeiisis Tom.
I 1774;

pars prima (nach der Seite eitiert)^

pars altera instrumeiitaria (nach den Nummern
der Urkunden citiert).

Hist. Würm.= Historia episcopatiLs W (»nnatieiisis. Tom. II

cudicem traditionum exhibens acciinmte Schauuai. 1 734.

Hundt = Grat Hundt: über die bayrischen Urkunden aiis

der Zeit der Agilolfin^er, in den Abhandlungen der

histor. ('lasse der Kgl. Bayer. Akad. der Wiss. XII.

Baad» 1. Abth. München 1872 (citiert Hondt I);

Derselbe: Die Urkunden des Bistbnms Freising aus
der Zeit der Karolinger. Ebendaselbst XIH. Band,
1. Abth. 1875 (citiert Hundt II).

Köln = Ennen und Eckertz Quellen zur Geschichte der
Stadt Köln. Band I 1860.

Lörsch und Schröder = H. Lörsch und E. Schröder

Urkundeu zur Geschichte des deutschen Privatrechts.

2. Auflage. Bonn 1881.

Metz SS Histoire des eves^ues de Teglise de Metz par
Meurisse 1634.

Meich. siehe Hist. Frising.

Mitt Bhein. ÜB. = Urkundenbuch zur Geschichte des
Mittelrheins herausgegeben von Beyer. L Band. 1860.

Mon. Blid. = Monummta Blidenstadensia. Aus dem
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Nactdass von Böhmer heransg^egeben tod Will.

1874.

Mon. Boica s Monumenta Boica. 1763 ff. daraus

Tom. yn Urkunden ans Benediktbenren,

Tom. Vm ^ ^ Scheftlarn,

Tom. XI . Niederaltaicli.

Nass. UB. = Nassauisches Li kuiideubuch, bearbeitet von

Sauer. I,i. 1885,

Nied. Rhein. U. (Ritz) = Urkunden und Abhandlungen

zur Geschichte des Niederrheins und der Niedermaass

herausgegeben von Ritz. I, i. 1824.

Nied. Ehein. UB. =s Urknndenbnch fttr die Gfeschichte

des Niederrheins heraosgegeben von Lacomblet.

I. Band. 1840.

Pardessns == Diplomata, chartae, epistolae, leges . . .

prius coUecta a . . . Brequigny . . ed. Pardessus.

Tom. I 1843; Tom. H 1849.

Schöpflin siehe Als. dipl.

Strass. UB. = Urkundeiibuch der Stadt Strassburg.

I. Band, bearbeitet von Wiegand, 1879.

Trad. Corb. = Traditiones Corbeienses herausgegeben von

Wigand. 1843.

Tr ad. Lnn. SB Codex tradiüonnm monasterii Lonaelacensis

im Urknndenbnch des Landes ob der Enns. I. Band.

1852.

Trad. Wiz. s Traditiones possessionesqne Wizenburgen-

ses . . . ed. Zeuss. 1842.

Üb, St. Gall. = ürkundenbuch der Abtei St. Galleu be-

arbeitet von Wartmann. Band 1—3. 1863—1882.

Wart siehe UB. St. Gall.

Wirt. UB. = Wirtembergisches ürkundenbuch. I. Band.

1849.

Eingesehen sind noch folgende Sanmüimgeu, aber ohne dass

in ihnen Ausbeute für die zu behandelnde i^'rage gefunden wurde:

Dahl, Beschreibung des FQrstenthnms Lorsch. 1812.

Hagen, Urknndenbnch ffir die Geschichte desBenediktiner-

stifts Kremsmtinster. 1852.

Qttix, Codex diplomaticus Aquensis 1840.

Digitized by Google



14

Seibertz, Urkiiudeiibuch zur Landes- und Kechtsgescbichte

des Herzogtluims ^^'estl)halell Band 1. 1839.

Trouillat, Monuments de riiistoire de Bäle Tom. I 1B52.

Die benut^teu litterarischeii Hülfsmittei bestehen aus den

folgenden Büchern und Abhandlungen:

£. Albrecht, die Gewere als Grundlage des älteren deut-

schen Sachenrechts. Königsberg 1828.

Qr, Beseler, die Lehre von den Erbverträgen. Erster Theil:

die Vergabungen von Todeswegen nach dem älteren

deutschen Rechte. IHof).

-7 von den Testameutsvulistreckern ; in der Zeitschrift

flu- deutsches Kecht. IX 1845 8. 144 "228.

— System des gemeinen deutschen PrivaUechts, 4. Auf-

lage. Berlin 1885.

R. Bewer, Sala Traditio Vestitura. Rostock 1880.

H. Bresslau, Urknndenbeweis und Urkundenschreiber im
älteren deutschen fiecht; in den Forschungen zur deut-

schen Geschichte XXVI 1886 S. l-^ee.

H. Brunner, das Gerichtazeugnissunddie fränkischeKönigs-

Urkunde; in den Festgaben für Hefflber. B^-lin 1873.

— Beiträge zur Geschichte und Dogmatik der Werth-

papiere; in der Zeitschrift für Handelsrecht XX II 1877.

— (Jarta und iiotitia in den Commeutatioues in honorem

Mommseni, Berlin 1877.

— zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen

Urkunde. I Berlin 1880.

~ Geschichte und Quellen des deutschen JElechts, in

Holtzendorffs Encyklopädie Leipzig 1882.

— Die Landschenkuugen der Herowinger und der Agilol-

finger; in den Sitzungsberichten der Kgl. Preuss.

Akademie d. Wiss. Berlin 1885.

— Deutsche Rechtsgescliichte. I. Leipzig 1887.

A. Franken, Geschichte des französischen Pfandrechts.

T: das franz. Pfandrecht im Mittelalter 1. Berlin 1879.

L. Häberlin, Systematische Bearbeitung^ der in Meichel-

becks Historia Frisingensis enthaltenen Url^unden-

samralung. Berlin 1842.

W. Haiss, Traditio und Investitm; ein rechtc^geschicht-

licher Vexmch. München 1876.
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A. Heusler, Die Gewere. Weimar 1H72.

— Institutionell des deuti^cUen Privatrechts. I, Ii. Leipzigs

1885, 1886.

K. Th. von inama-Stemegg, Deatsebe Wirtbschaftsge-

schichte. I Leipzig 1879.

Edgar Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts.

II. Band: das Kirchenrecht im Beiehe der Merovinger.

StrLU<sburg 1878.

Eichanl Löning, der Verti jij^sbruch und seine Hechtstblgeii.

I. Hand: der Vertra^jsln'uch ini älteren deutschen

Recht. Strassburg 1H7B.

J. Merkel, das tirmare des bairischen Volksrechts; in der

Zeitschrüt ttir Kechtsgesclüchte. II 1863 S. 101—174.

0. Bedlich, Uber bairische Traditionsbücber und Tradi-

tionen; in den MittheÜnngen des Österreicbifichen In-

stituts ffir Geschiclitsforschung. V S. 1—82.

P. Roth, Geschichte des Beneficialwesens. Erlangen 1850.

— Feudalit&t und Unterthanenverband. Weimar 1863.

K. Schröder, Gejjcliichte des elieliclien Güterrechts in

Deutschland. Erster Theü: Die Zeit der Volksrechte.

Stettill Dan/i^ Elbingr 1863.

— Lehrbucli der deutschen Kechtsgeschichte Erste Ab-

tlieilung. Leipzig 1887.

L. fcJeutfeit, Materialien zur Deutung von stipulatio in

mittelalterlichen UrJconden , in der Zeitschrift der Sa-

vigny-Stiftang, german. Abth. II 1881 S. 115—123.

B. Sohm, Fränkische Re^cbfi- und Gerichtsverfassung.

Weimar 1871.

— Das Recht der Eheschliessung. Weimar 1875.

— Trauung uiui Verlobung. Weimar 187(1

— zur Gesclüchte der Auflassung; in der Festgabe für

H. 1'höl von der rechts- und staatswissenschaltlicheu

Fakultät zu Strassburg. Strassburg 1879.

— Fränkisches Recht und Kömisches Becht in der Zeit-

schrift der Savigny-Stiftung, german. Abth. I 1880.

0. Stobbe, über die Salmaonea; in der Zeitschrift für

Rechtsgeschichte VU 1868 S. 405—438.
— Handbuch des deutschen Privatrechts. V. Band.

Erste nnd zweite Auflage. Berlin 1885.
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6. Waitz, über die Anfäiip:e fl<?r Vasallität. CTÖttin^en 1856.

G. Weitz, Deutsche Verfassuugsgeschiclite : P Berlin 1883.

— IP 1882, — IIP 1883, — IVi^ 1884, 1885!

h\ Wolf, Erwerb nnd Verlust des Klostergats in den
Traditiones Wizenbnrgenses. Berlin 1883.

T. Wyss, die letztwilligen Yerfttgpuigen nach den schweize-

rischen Rechten der Mheren Zeit, in der Zeitschrift

für Schweiz. Recht XIX 1876 S. 68—160.

K. Zeiiiiier. Cartaiu levare in Sankt Galler Urkunden ; in

der Zeitschrift der Savigny-Stiltuug, german. Abth. IV.
1883. 8. 113—117.

Im Folgenden soll nun dargestellt werden, was eine Prüfimg

der genannten Quellen^) in Bezug auf die vorliegende Frage
ergeben hat, nnd zwar in der Art, dass in einem ersten Ab-
schnitt die donationes post obiitm^ in einem zweiten die Schen-

knagen mit Vorbehalt des Niesshranchs geschildert werden.

Die donatio post obiium ist eine bedingte Schenkung; aber

eine bedingte Schenkung besonderer Art. Denn das ihr als

Bedingung hinzugefügte künftige Ereigniss ist nicht, wie jede

eigentliche Bedingung, ein ungewisses Ereigniss, sondern viel-

mehr Hill höchst gewisses: nämlich der Tod des Schenkers;.

Man kann daher den Tod des Schenkers auch als Befristung

auffassen, er ist ein dies certus an, inemius quando. Eine der-

artige Schenkung ist in Folge dessen nicht in dem gleichen

Grade in der Schwebe, wie ein eigentlich bedingtes Rechtsge-

^) Es Rind über l.SOO Urkunden als unter die KatC£rori<^f'n der donntio-

nes}u)s( nh/'tion und der .Sclienkuny^eu mit NiessbrauchsvorbeUait laUeud aus deu

genannten Werken gesammelt worden.

THEIL.

Die donationes post obitum.

Begriff.
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schäft; eine derartige Schenkimg kann, da dcir Tod des

Scbenkers Sieker eintreten wird, eine Tergabnng Yon Todes^

wegen genannt werden^).

Aber die donaHo past oUkm des dentscben Beehts nnter-

scheidet sich von der römischen mortis causa donatio. Die

letztere ist „eine Schenkung, deren rechtlicher Bestand nacli

dem Willen des Schenkers davon abhängig ist, dass er den

Beschenkten nicht überlebt " ^). 1ein riebt er den Beschenkten,

so ist die Bedingung nicht erfüllt, damit das Rechtsgeschäft

aufgehoben. Hier liegt also eine eigentliche Saspensivbedingung

vor, nämlich der frfthere Tod des Schenkers.

Die donatio po9t obitim dagegen hat ihre eigenthttmUche

Ansbildnng besonders bei Gelegenheit der zahlreichen Schen-

kungen an die Kirche erhalten. Die Kirche aber als solche,

oder die einzelne kirchliche Anstalt, die Domkirche, das Kloster,

die Abtei, war unsterblich; es war hier nicht denkbar, dass

der Schenker den Beschenkten überlebte. Daher konnte, anders

als bei der nujrti.i rausa donatio^ der Eintritt der Bediiit(iiiig

nicht zweiteiliaft sein, und dadurch eben erhielt die hinzuge-

fügte Bedingung jenen hervorgehobenen Charakter, der ihr fast

die Natur der Bedingung nahm und sie zu einem dies^ zu einer

Befristung, stempelte.

Abgesehen nun von einigen besonders gearteten F&llen, in

welchen eine Resolutivbedingung vorliegt und von denen später

zu sprechen ist"), war die donaHo post obihm ein suspensiv be-

dingtes Rechtsgeschäft; bis zu dem Tode des Schenkers ist die

Wirkung des bereits rechtskräftig abgeschlossenen Geschäftes

hinausgeschoben; die Schenkung an sich ist vollzogen; aber um
existent zu werden, bedarf sie der Erfüllung der Suspensivbedin-

gung; der GegeiLsiaud ist <4>schenkt, aber bis zu jenem Zeit-

punkt bleibt er im Eigt iitlumi und Besitz des Schenkers.

„Der Schenker tradiert", wie Heusler sagt*), „in dem Sinne,

dass nach seinem Tode das Gut an die Kirche fallen solle. Bis

zu seinem Tode hat die Kirche mit dem Gut nichts zn schaffen^.

*) Stobbe (PrB V S. 176) bemerkt, man könne bier yielleicbt «ine derEven-

tualbelelmung analoge »n^^pensiv bedingte Bigenthiunsllbertragiing umefamen.

Arndtr? Pandekten § Ö89.

») Siebe uuteii § 14.

*) Oewere S. 472 Anna. 1.

Httbneri di« donaüoaes post obitiuu. a
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Wird die donaiio po9t obitum in dieser Weise definiert, so

geschieht nichts anderes, als dass sie ebenso wie jedes andere

suspensiv bedingte Rechb^geschätt anfgefasst wird. Und dies

kann keinem Bedenken unterliegen, da die heiTurgehobene

Eigenthfimlichkeit der vorliegenden Beding:ung, ihr gewisses

Eintreten, auf ihre aufschiebende Wirkunia: oline Einflnss ist und
nur dem I^esdienkten eine grössere Sicheiheit verscliattt

Nach<iem somit festgestellt worden ist, was unter de-m

AusdriK k lonalio post obitum verstanden wird, gilt es die

vorhandtiueu i^ispieie sicher donatione^ näher zu untersuchen.

Ausdrücke der Quellen.

Um die Fftlle, in denen donaiiones post ohiium vorliegen,

sowold von den augenblickliehen Schenkungen als auch von den

Si^ienkungen mit Voilx'lialt des Niessbrauclis richtig unter-

scheiden zu können, ist ziinäclist /.w erörtern, in welcher Weise

die Klausel formuliert wurde, welche das Kechtsgeschiift zu
einer donaiio post obitum machte.

Auf die einfachste und jeden Zweifel ausschliessende Ai*t

wurde eine solche Schenkung beurkundet, wenn der Schenker

erklttrte, er tradiere post obUum suwn, nach seinem Tode.

Ffir diese Ansdmcksweise finden sich zahlreiche Beispiele

;

ans den in den Freisinger Urkunden enthaltenen Fftllen seien

folgende ausgewählt:

Meich. 50 (776) ego Wago . . . hereditatem meam . . .

post obitum nieum , . . tradedi ....
Meich. 57 (778) ego Kegiidioli nebst t^ohn und Gattin . . .

rein
1
ropriam . . . »^x lutegro post obitum nostrum tra-

dimus vel trausfuudinius ad ecclesiam.

Meich. 259 (vor 810) ego Frechbolf laicus . . . trado

nnam coloniam cum familia . . . post obitum meum*).

Sehr häufig wird diese Form audi in den Urkunden des

Klosters Mondsee angetroffen; z.

») Weitere ähnliche Fälle daselbst: 57 (778), 76 (vor 782), 102 (790),

lOe (7ül), 137 (803), 179 (vor 810), 226 (vor 810), 886 (w 810), 352 (817),

672 (810-836;.
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Trad. Lm 31 (750) dono . . . post discessum meam dona-

tmnque esse volo.

Trad. Lnn. 2 f814) ego Aserichns et Rod! . . . tradimus

atque tiansfiiiulimns hereditatem nostram . . . post

obituiu iiostiuin omniit prupria nustra in . .

Audi die Passauer Urkiuuieu zeigen uns ein Beispiel dieser

einfaclisteu Ausdrucksweise

:

Trad. Pat. 19 (788—ÖÜO) , . . ego Ilpunc et uxor mea
Imma et filius meus Nacclio ... tradimus omnia sub-

stancia nostra, qae habuimus ad . . . post obitam

nostrum ... ad basilica s. Stephani.

Ebenso eine alemannische Urkunde:

Schöpflin I 75 (810) dono . . . nt ille abbas post obitum

menm habeat.

Endlich gehören auch eine lleihe von Fuhlaer Urkunden

hierher^).

Häuiig jedocli sind die betreffenden Klauseln mit o^ru.sserer

üniständlichkeit iiboei^iisst, freilich ohne dass dadurch immer

ihre Deutlichkeit erhöht würde.

Es sind verschiedene Phrasen, welche entweder neben dem
einfachen Ausdruck tradere post obitum oder auch ohne den-

selben jenen Zweck verfolgen.

So heisst es z. B. in Freisinger Urkunden:

Meich. 41 (773) tradimus post obitam nostram, nt sit sta-

bilis pro redemptione animae nostrae.

Meich. 210 (vor 810) ut sit stabilis et immobilis ad pre-

dictum locum post obitum nostrum.

Meich. 419 (821^ ut post meum enim transitum omuino

firmum stabiiistiue fiat.

Meich. 460 (824) ut post obitum vitae suae firmum et

stabilitum fieret (ebenso Meich. 464 (824)).

Aehnlich in einer Mondseer Urkunde:

Trad. Lun. 60 (778) post obitum meum sit flrmiter omnia,

quod ad me pertinet.

Der Aussteller einer Schenkungsurkunde an das Kloster

Scheftlam sagt:

») Ähnliche Fälle daselbst: U (803), 43 COi 6ö (822), 79 (Ot 102 (811),

107 («11), 118

*) Trftd. Fuia. 2i [7^), 129 (V), 142 (?), 192 (0, 193 («').
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Mon. Boic. XIU, II 8. B7ü (828) ut post obitum ineum

ibi Sit fimüter atque stabiliter iu perpetuum delegatam

HC coDfiruiatum.

Die fromme Auffassung der ii^cheuker, welche meinten, an

den Heiligen selbst ihre Schenkung auszurichten, klingt z. B.

aus folgenden Wendungen hervor:

Meicli. I S. 44, 45 (743) ut post obitum meum et coniuge

met! hereditjLS niea pro nie et meis Lereditas fit sanc-

lorum in peri>etuuni.

Meich. I S. 53. 04 iTööi ut post obitniii iiieuin lieieditas*

sit sancturmu. Aelmlidi auch MtMch. 81 (vor 782).

Wieder in anderen l iillt ii wird der nacli dem Tode des

Schenkers eintretende Anfall dadiircli bezeichnet, dass gesagt

wird, dann solle das Out dem Kloster dienen, so z. B.:

Meich. 16 (767) ut post obitum meum episcopali domai

iure ditioni deserviat atque Semper virginis Mariae

subesse dominationis.

Meicb. 20 (769) ut post obitum meum ipsius eedesiae di-

tioni deserviat. Aebnlich 60 1778), 355 (817).

Trad. Lnn. 13 (772) nt post obitum meum deserviat

die ac nocte et ibi fruibilis . . . cum ex hac luce tiiero

subtractus.

Trad. Corb. § 23 ut post amborum obitum eadem mancipia

et idem predium ... ad servitinm monachorum per-

starent.

Sehr häufig wird dann die Wendung gebraucht, dass nach

dem Tode des Schenkers der Bedachte die in jeder Beziehang

unbeschrfinkte Verflkgungsgewalt über den Gegenstand der

Schenkung haben oder erhalten solle, womit, selbst wenn es

nicht ausdrücklich hervorgehoben wird, gesagt sein soll, dass

diese Verfügungsgewalt bis zu seinem Tude dem Schenker bleibe.

So bestimiueii z. B. in einer Freisinger Urkunde von 823

die schenkenden Eliegatteu

Meich. 444 ut quicquid inde rectores domui ipsius agere

voluerint, lil)piam potestatem post obitum nostnim

in omnibuK habeant ageudi.

In einer Passauer Urkunde von 788 (Trad. Pat. 16) heisst es:

ego Cito . . . dono post obitum meum, . . ut quicquid

. . . episoopus post obitum meum ez eo facere
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Tolneiit, liberam habeat potestatem. Ebenso Trad.

Pat 38 (803j.

Auch unter den Weissenbnrger Traditionen finden sich

gleiche Ausdrücke

:

Trad. Wiz, 2 (742) ein Eliepaar sclienkt in ea vero ra-

cione iit )i()st discpssuni iiostimii ainbonini liabeiidi te-

nendi vendendi comniodaiidi possidendi vestrisque suc-

cess(>ril)us derelinqnendi vel quicquid exinde eligeritis

tiewiendi per hänc testamentom donacionis liberam in

onmibns flrmam . . . habeant postestatem.

Aehnlieh lauten daselbst die Urkunden 14 (739) und 58 (774).

Sebr viel li&uüger sind derartige Wendungen in den Mond-

seer Urkunden vertreten:

Trad. Lnn. 17 (828) ut post obitum meum teneatis et li-

berum perfruatur üi ltitrio,

Trad. Luu. (?) lilieram habeati? in onniibus potestatem

post disceüj^um nit um habendi, teueiidi vel omnia quod-

cunique facere volueritis.

Trad. Luu. 105 (819) ut post obitum meum habeatis, te-

neatis atque in omnibus potestatem firmiter ac stabiliter,

ut in evum et inconvulsum valeat permanere omni

tempore firma et stabilis permaneat.

Uebereinstimmende Sätze, zuweilen mit geringen Ab-

weicbungen, finden sieb daselbst ferner in folgenden Urkunden:

45 (817), 49 (?). 69 (826), 70(758), 85 (?). 116 (824).

Bei weitem am zabli eichsteu aber wird die behandelte Form

in den Fnldaer Schenkungsurkunden verwendet, für welche

eine derartige Klausel, dass mit dem 'J'ode des Schenkers die

Bedachten freieste, unbestrittene und ewig dauernde Gewalt

über die Schenkung haben sollen, fast als typisch erscheint.

Beispiele:

Trad. Fuld. 66 (779) ego . . Arndeo . . dono atque trade

ad monasterium s. Bonifatii . . . post obitum meum, ut

vos sen sequaces vestri habendi perenniter Irnendi in

omnibus habeatis potestatem.

Trad. Fuld. 70 (780) e^o . . Preudo trad(» . . . post obitum

meum . . . ea scilicet ratione. ut j>ost obitum vitae

meae . . abbas et cinicta congregatio iiia totuni et quic-

quid exquisitum et iaboratiun sit iu die mortis meae
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vos et secatores vestri habendi perpetualiter possideuili

in onmibus potestatem liabeatis^).

In den meisten derartigen Fällen wird durch den erwähnten

Znsatz der Kirche volleund unbedingte Verffigungsfreiheitnachdem
Tode des Schenkers gewährt (vgl. z. B. 'die beiden angeführten

Urkunden Meich. 444 nnd Trad. Fat 16). Es kommen aber auch
nicht selten Fälle vor, in denen ein derartiger Znsatz, welcher anch
das Recht zu veränssern in sich schliesst. fehlt (vja^l. z. H. die ange-

führten Urkunden Trad. Fuld.tUiund 7( h: die freie Veräussenmjrs-

befng"niss ist nivlit ausdrücklich gewährt, aber ancli nklil aus-

drücklich ausgeschlossen: es wird nur gesagt, die Kirche soll» das
(ittt für alle Zeiten besitzen. Sind die Klauseln derartig formuliert,

so wird man mit Brunner in ihnen ^nichts anderes als die

Absicht des Schenkers, dass das Gut dauernd bei der Kirche

verbleiben, von ihr nicht veräussert werden solle'', erkennen.

Während nun in allen bisher besprochenen Fällen die Ans-
drucksweise der Urkunden darüber keinen Zweifel lässt, dass
in ihnen eine dtmaiio po9t ohitwm anzunehmen nei, bedienen sich

einige Urkunden, und zwar besonders Freisiuger. eines Aus-
drucks, welcher das in ihnen enthaltene J?ochtsf;( s< häft nicht

in derselben Khirheit wie in den bisherigen Beispidi n wiedergiebt.

Es wird nämlich zuweilen folgenderuiaasseu gesagt: dono,

ul traditio post obitum meum ßnna permanent. \\'örtlicii tiber-

setzt kann dieser Ausdruck nur bedeuten : die Schenkung: soll

nach meinem Tode unangefochten bleiben, d. h. es soll Keiner
befugt sein, die Schenkung, welche ich bereits jetzt vollständig

ausführe, später, wenn ich gestorben und selbst nicht mehr im
Stande bin, Verdunkelungen oder Anfechtungen entgegenzutreten,

dem Beschenkten streitig zu machen.

In diesen und ähnlichen Urkunden wird es auf eine Unter-

scheidung je nach den vorliegenden Umständen ankommen.

Dass der in einer Urkunde vorkoinmeuih^ Ausdruck [xust

obitum allein nicht ausreicht, das Jiechtsgeschäft zu einer

(rleirlic (Mler tthnliche Fälle: 27 (765), 43 (773), 52 (775), Ö4 (776),

71 (781), 78 (78Ö). Sl (785). 85 (78(i), 101 (791), 130 (?), 132 (?), 134 (V). 152

(798), loT 7;)8), 181 (801 ), 210 (803), 241 (807). 30« (81ö), 383 (819), 384 (819),

399 (?). 4<»1 (822), 458 (820), 475 (827L 485 f833'».

" I LaiiilscliniktiTi^en 8.21. Wolff dagegen (Erwerb und Vorhist u. .s, \v.

8. U)i niiiiint in sulclieii Füllen unbedingte Sclienkun<ron nii, Jasst also iui

/Zweifel Uer Kirche ein freies Verftusaeriuigsrecht zukommen.
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donnfin post obiium zu stempeln, zeigen z. B. Fälle wie Meicb.

35 (772), 44 (773), 194 (vor 810), in welchen es Uberein-

stinunend heisst:

dono atque tiunsfündo nt me vivente Tel poat obitnm

menm habeat potestatem defensor;

also angenblickliche nnbediu^te Schenkungen, denen jene Be-

stimmung nur lunzugetn«rt ist um du^ (iiiltigkdt für alle Zu-

kunft so au^dri'icklich als uioglicli zu bezeicliuen.

Wie sidi spätei* zpigpn wird, kuinnit der Ausdruck posl

obiium auclt bei 8clienkungeu mit Vorbehalt des Niess-

brauclis vor.

So diirl'te denn überall da, wo einer Schenkung die Worte
beigeffigt werden

Ht post obitnm menm fli'ma et iuconvidsa ibidem perma-

neat (Meich. 6S a. 780)

oder

nt post obitum eins ad praedictum sanctiwi stabiliter et

firmiter permaneat (Meich. 67 a. TTC))

oder äiiuliohe W'^^ndungen b^-iuitzt sind, das Wort pennanere

wörtlirli zu übersetzen und das (lescliäft als eine angenblick-

liclie Schenkung aufzufassen sein, deren Fortbestand auch nach

dem Tode des Schenkers noch ausdrücklich hervorgehoben

wird*).

Dass in der That mit diesem Zusatz hänfig keine donatio

pott obiium bezeichnet ist^ sondern nur em möglicher künftiger

Widerstand der Erben ausgeschlossen werden soll, kann man
ans folgenden Beispielen entnehmen, in denen augenscheinlich

nicht donaiiones post obiium, sondern augenblickliche Scbenkun-

geu vorliegen:

Aleich, 79 (vor 782) . . ego Suudarheri Diacunus . . tra-

didi . . . , ut i)ost obitum meum firma et stabilis per-

>) Betspiele fflr derartifce Fillle augenblicklicher SchenkongeD, die durch

ihre Ferm an dbiwificMe» pofd ohUum erinnern, nnii folgende Urkunden:

Meich. 53 (780), ß7 (776), 106(791), 189 (vorSlO), 258 (vor 810), 290(811),

291(813), 318r8ir)). 344(81«), 394 1 8H>), 399(819), 463(819). J07(819V),

431 (822\ 481 i'82r)i. 48(5 (8251 äOT :H27\ .040 (829\ 047 (830), ö(57

''Hio ai,-),. ;)!K)(83i;i flmnlt. 11 18 i«4<)), Meich. B34 (Ä4Ö), 606(848).

H74 (8511 7»)7 (854—87;')) :

Trad. Lun 42 (773 ?}, 72 (81KJ), 122 (y.:

Trad. Pat. 6ti (c. 803), 37 (c. 803), 45 (c. 807).
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maneat traditio haec coram maltibiis confimata, Dal-
las contradicere valeat, sed in perpetuum here-

ditas mea saactomm possessio sit

Meich. 397 (819) zwei Bilider schenken eo modo, nt post

obitum illoram nnllns de domo s. Mariae nec
filins nec nllns piopinquns abstrahere po-
testatem habeat, sed niagis in istoinni traditioiie . .

in perpetuiim permaneat.

Meich. 436 (822; . . . ea ratioue . . tradidit . . . ^\^)llllHo . . .,

nt post obitum ipsius domui s. Mariae iinllus contra-

dicere ei valeat vel potestatem habeat nniliis

piopiuquus vel alins qnis, sed cnm veracis testi-

bus finuiter conflnnatiim pennaneat.

Sehr deutlich zeigt sich das Vorhandensein einer angen-

blicklichen Schenkung trotz des po»i obüwn pemumere in

Mäch. 483 (825) . . ut post obitum meum ibidem per-
maneat, ut neqne demde nlla persona potestatem

teneat aliqaid auferre, sed cum omni intepi itate firmiter

ab hudierno die permaneat ad Frigisiuga.

Endlich Meicl). 548 (830) ep:o Baaz . . . trado .... nt ad
ipso .sede episcopatiii hrmiter periiiaueat po:st (ibituni

meum, ut iieque frat er mens ant aliquis ex
pareutibus meis potestatem habeat aliquid
inde abstrahere vel minnere, sed iirmiter et sta-

biiis ad ipsa casa Dei permaneat

Emen weiteren Beweis dafflr, dass in den Fällen der so-

eben angeführten Art augenblickliehe Schenkungen vorliegen,

liefert die Urkunde

Meich. 382 (818). in welcher eine Frau Ermanswind eine

Tradition vuiiiimmt eu modo, ut post obitum eins doiiini

s. Mariae nullus contradicere ullo modo potuisset; und
dann fährt die Urkunde fort: hoc ijeraetuin pius pou-

titex ... in beneficium concessit ei haec omnia.

Es leuchtet ein. dass dies keine donatio post <^um ist

(obwohl die Ausdrücke nicht ganz scharf sind und an und für

sich aach eine solche bezeichnen könnten), da an einer solchen

der Schenkerin Niessbranch zu gewähren widersinnig wftre^).

Ähidicfa verhilt 6B sich in Ueich. 62 (779)^ 103 (790), 509 (8S7).
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So dflrfke denn auch in der Urkunde Meich. 373 (819) eine

augenblickliche nnd keine donatio past obüum anzunehmen sein.

Hier schenkt eine yomebme Frau dem Bischof einen Hörigen.

Dieser Hörisfe schenkt zu p^leicher Zeit der Kinlie. der er selbst

übergeben wird, ein ihm geliöriges Besitzt hniji und zwar

eo mo(h). ut post illiiis obitum eiu8([ue tilii nulhis ihnnui

s. Alariae contradicere potestatem habere potiiisset.

Freilicli spricht in dieser rrkiinde, sowie in Meich. 32 (772),

138t804) und 298 ( 814), der Umstand, dass die Schenkung nach

dem Tode des Tradenten und dem seines Sohnes, bezw. seiner

Frau, seiner Tochter oder seines Enkels unangefochten bleiben

soll, fast ebensosehr daffir, eine donatio post ol»tum anzunehmen.

Aber man könnte jene Klausel bei einer augenblicklichen

Schenkung vielleicht in folgender Welse erklären : der Schenker •

ist überzeugt, dass ebensowenig wie er selbst, sein Solin. seine

Frau u. s. w. die Sclienkuii<i aiifediten werden, und deslialb

sucht er erst für die Zeit nach dem Tode der letztgenannten

Personen einem solchen iiireigniss vorzubeugen M.

In der Urkunde bleich. 515 (828) endlich handelt es sich um
eine Schenkung, bei welcher dei* Schenker erklärt, sie in der

Weise vorzunehmen

ut post obitum menm taliter ipso die ibi iuveutum fherit,

in potestate et in servitio sine ullius hominis contra-

dictione ad ipsa casa Dei ^ rmaneat firma stabilisque

ipsa traditio persistat ad ipsa casa Del.

Dass hier die ^^'orte pcnnaneat und persistat im Sinne

von fest und unbestritten bleiben aufzulassen sind, mithin

auch hier eine augenblickliche Schenkung vorliegt, zeigen die

unmittelbar loigenden Worte:

et statim vestivit Hittonem veuerabilem episcopum, quic-

quid in ipso loco habere videbatur in proprium^).

Denn es wird später dargethan werden^), dass die donatio

poMi obitwn ohne Investitur vorgenommen wurde.

Während nun in den bisher erwähnten Fällen Ausdrucke

wie poat ohiium firmier penmmere u. s. w. zur dauernden

Sicherstellung augenblicklicher Schenkungen in den Urkunden

M Weitere ähiiHche Fälle: Meich. 62 (842), 373(819).

^) Bierher gehört B. noch Meich. tjOO (827),

*) fiiehe mea § 7.
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eingefügt sind, werden gleiehe Ausdrücke, wenn anch selten,

doch gleichfalls bei donaliones poai oMftim verwendet; allerdings

ist dann noch in anderer Weise die Schenkung deutlich als eine

donatio poti oldhm gekennzeichnet. So verhält es sich z. B. in

Meieh. I S. öS (705) tradidi post finem . . meiiTn . ., ut

firma et stabiiis pernianeat ixTacta traditio haec.

Meicli. r>() illiS) post obiuiui iiumiih a<l ipsiini altareni

tradedi . . et ti aditio Imec. . . . tinna luMinaiieai. \\'ie

diese Urkunde sind ferner lorniuliert: Meich. i 58,

54 a. 755. 57 a. 778. 76 a. 782, 7ii a. 810, 503 a. 830,

682 a. 853: Trad, Lun. 116 a. 824.

Ferner

Meich. 22B (vor 810) Salonion Diaeonus tradidit heredi-

tatem suam . . . post ob itum snum, ut ibidem in

Perpetuum permaneat.

Trad. Lun. 11 f803) egro . . . tradidi res meas . , . post
obitujn nienm , . . post obitum meum sit .stabiiis et

linna jh imaiu at,

Trad. Lnn. 2(»si4 i zwei Brüder ;<aj^en : tradiiuii:?. . here-

ditateni nostrani . . post obitnm no.strum ... Et

ut hae(^ traditio a nobis facta in tempore liima et

Stabiiis permaneat.

Besonders die drei letzten Urkunden lassen keinen Zweifel,

dass donationes poti obitum vorli^en.

Ebenso dürften donaliones post ahihm dann anzunehmen

sein, wenn nicht nnr das gegenwärtige Vermögen, sondern auch

der künftige Erwerb geschenkt wird, da für derartige Schen-

kungen die Form einer dmalio post obitwm besonders nahe-

liegend war.

So heisst es z. B. in

Meicli. 48 (775) t radebat illins post obitum in perpetuum

pennanere statuit et deinceps quicquid lucrat potuisset

eadeni tieri sententia, ut snperins deprehensimus, dif-

ünivit.

Es bleibt noch zu erwähnen, dass an der Stelle, wo wir

das permanere finden, zuweilen auch tenere gebnuncht wird.

Hier ist die Frage, ob ienere im Sinne von „erhalten** oder „be-

halten^ zu verstehen ist. Beispiele sind folgende Urkunden

:

Meich. 484 (825; ein Ehepaar schenkt eo modo . . . ut

biyilizüü by GoOglc
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post obitum amborum illorum ürmiter teneiitur ad

domum supra dictum ad Frigisingas.

Heich. 547 (830) ego . . . flrmiter tradidi . . ut ibidem

perpetualiter . . . peiniaiisisset, e<> modo, ut post obitum

Tiu Ulli sine ulla contradicione ad prelatuui locum . . .

Uiueatur et possideatur.

Meieli. (>H0 (844) . . . ut liaec omnia iiost obitum eius lir-

HÜter tenentur ad doimim s. AFariae.

Trad. Lim. 136 (827) . . ut post obitum meum teueatis,

liberam perfraatar arbitrio, in ea vero racione. ab hac

die habeatis, teneatis atque possideatis . . . <

Trad. Fold. 9fi (790?) ein Ehepaar schenkt ut post obitum

no$ti*nm rem incontradictam et melioratam vos vel snc-

cessores vestri possideatis teneatis ]»erpetnaliter fniatis.

Aucli in diesen Fällen wird mau auf das in der l'rkunde

vorkommende post obitum nicht das entscheidende «levvicht

legen können, sondern das lenere, als <rl»Mclibedeutend mit dem

besprochenen pennnmre auffassen miissen. Dann lie«^en aiicli

in diesen Fällen au.t^enblickliche Sdieukuugen vor, falls nicht

ganz besondere T^mstände eine donatio post obitum anzunebmen

zwingen. Vielleicht ist die angeführte Urkunde MeicU. 484

ein solcher Fall, da hier aucli der künftige Erwerb in die

Schenkung einbegriffen wird. Dagegen lässt z. ß. die Urkunde

Trad. Lim. 136 an dem augenblicklichen Charakter der Schen-

kung keinen Zweifel.

Das Ergcbniss vorstehender Erörterung ist also, duss Aus-

drinke wie: ut post olntum Jirmitev pennaneal , ut posi nlntam

Jirmiter tenealur oder siiiiu'nts])i*echendp. koin sicljeifs Kenn-

zeichen fiir das Vorliaiidfiisein ciiitT donuiat po.sl obitum abgeben,

vsondern im iiegentheil nicht selten augenblicklichen Schenkungeu

Jiiuzugesetzt worden sind, so dass es also für jede Urkunde, in

der sie sich linden — andei-s als bei jenen im Anfang des Para-

graphen behandelten Redewendungen — auf eine Erwägung
der übrigen Merkmale und der thatsächiichen Umstände ankommt.

Nachdem hiermit die formellen Merkmale erörtert worden

sind, welche für die ünsserliche Betrachtung ein Rechtsgeschäft

als donatio post obitum kennzeichnen, soll zunächst der Gegen-

stand dieser Schenkungen, dann die Forui der Vollziehung er-

örtert werden,
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§6.

Gegenstand.

Das (leutsclie Sachenrecht wird beherrsclit von dem Gegen-

satz zwischen liegendem Gut und fahrender Habe'). Die lieber-

tragangsformen von Immobilien und Mobilien und die Rechts-

verhältnisse an beiden sind durchaus verschieden gestaltet.

Es ist daher auch für die uns beschaitigenden Reehtsge-

Schafte der Umstand von Bedentanj?. dass dieselben dem Ver-

kt hi iiiii Liej^enscliaften dienten. Xnr mit Beriicksiclitigung

dieser Thatsarhe ist die K()i )n ^-rkliirlich. in welcher dieselben

vollzogen wiiidru. und die rechtliche Wirkung, welche dieser

Form innewohnte.

Daher muss kurz auf den Gegenstand der donalum&t post

obiium eingegangen werden.

Die donationesposl obiium sind fastdurchgehends Schenkungen

von Grundbesitz. Es entspricht dies den Yerhältnissen einer

Eulturepoche, in welcher der Reichthum noch hauptsächlich in

dem Gnindeigenthum bestand. Daher waren einerseits die

Schenker auf ihi-e Güter angewiesen, wenn sie ein dem Zweck
entsprecliendes üesi lienk uiachen wollten . nnd andererseits

konnte der Kirche nichts erwl'inschter sein, als durch eine der-

artige gewaltige Vermehrung ihres Landbesitzes ihre Macht in

höchster Weise zu steigern.

Es wäre für unsere Aufgabe zwecklos, nach dem Umtang

dei' Schenkungen eine Klassifikation derselben zu versuclien : es

versteht sich von selbst, dass je nach den vorliegenden Um>
ständen der Umfang des geschenkten Landes der verschieden-

artigste ist. Bald sind es einzelne Hufen und Hofe, bald ganze

Ortschaften; bebautes und unbebautes Land (NeubrUchej, Felder,

Wiesen, Wahlgi ünde, auch wohl Sennereien, Mühlen, Fischteiche

u. s. w. werden gesclienkt.

Meist e))thült bei den grüsseien Schenkungen die Urkunde

eine ansfühiiiclie Anfzählnn»" aller in der Schenkung einbe-

grilienen Gegenstände. Die Grundstücke werden genau nach

') Vgl. Heiiäiei' lutftitutioueu II § 79.
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den sie begrea;sendeii Flüssen and Bächen beschrieben, alles

Zubehör einzeln aufgeftilui u. s. w.

Nicht selten sind es Kirchen, Kapellen und Bethänser (Ora-

torien), welche bisher im Eigenthnm des Schenkers standen,

und die nnn mit den dassn g^ehörigen GrundstUcken und Zube-

hören der bischöflichen Kirche, dem Kloster äbertragen werden').

Ausser CrrundstQcken sind es nur noch Hörige, welche zu-

weilen den (Tef^enstaiid einer donatio post obitum bilden. Und

zwar Hörige mit den zu ihnen gehörigen Gehöften. So heisst

es z. B. bei:

Meich. 235 (vor 810) . . . niediani partem hereditatis . . .

finniter tradidit, id est servum saum . . . cum uxore

sua ... et filium cmn colonia, sicut sedebat vestita,

curtem cum domo . . . donavit post obitum sunm.

Es erklärt sich dies daraus, dass die Kolouen, halbfreie

Leute, um die es sich bei derartigen Schenkungen wohl stets

handeln dttrfte (in der angeführten Urkunde wird ausdrftcklich

die eohnUx erwähnt), erblich an die Scholle gebunden waren

und daher selbst fast wie Immobilien angesehen wurden; denn

„das (Grundstück, welches mit dem Kolonen besetzt ist, kann

nicht ohne ilni, er nicht ohne das Grundstück veräussert werden"'*).

Es kommt auch vor. dass das gesammte Vermögen ge-

schenkt wird; man kann annehmen, dass in solchem Fall der

Schenker keinen ihm Nahestehenden hatte und daher die Kirche

gleichsam zur Universalerbin machte^).

Häufig wird auch hinzugefttgt, dass der Schenker auch

alles das, was er bis zu seinem Tode noch erwerben wtbrde,

in die Schenkung aufgenommen wissen will*^).

Diese Beispiele mögen genügen, um die grosse Mannig-

faltigkeit der Schenkungen nach dem Tode in Bezug auf den

Gegenstand anzudeuten.

») z. B. Meich. I S. 53, 54 (755), 13 (765), 14 (765).

z. B. Meich. 17 (7f?7), 47 (775), 48 (776), 58 (780), 60 (778), Gl (119).

65 (779), 71 (782), 76 (vor 782), 91 (vor 782), 106 (791), 173 (81U), 179 (vor

810), 298 (813).

») Brauner EG. 1 S. 241.

*) z. B. Meich. 47 (775), Schoepfliu I 75 (810).

•) s. B. ]f«ich. 48 (775), Hundt I 8 (784—788), Meich. 484 (825).
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Vollziehung durch traditio cartae.

Da also die dtma^one» po9t ohUum fest ansschliesslich die

UebertragungTon Immobilien bezweckten, so wurde die Art ihrer

Vollziehmig durch diejenigen Grundsätze bestimmt, welche das

deutsche Recht jener Zelt in Bezug anf die Uebertragung von

LiegensclKiitc n ausgebildet hatte.

Wie überhaupt ^der geschichtliche Austranjrspuiikt fnr das

germanische Vertragsrecht beim Keaik(»mrakt zu suchen ist *'),

so ist auch die lU'sprüngliche und iiaturgemässe Fonii der

Uebertragung Grundeigenthum ein Abschluss des Rechts-

geschäfts in greifbarer Körperlichkeit auf dem Grundstück selbst:

„die Pai'teien gehen an Ort und Stelle, auf das zu yeräussernde

Gmndstttck und vollzieben dort zugleich das Rechtsgeschäft

und die Besitzeinweisung*' So bestand auch im ältesten

deutschen Becbt die Uebertragung von Gmndeigenthum in

einem einzigen Akte; dasselbe „wusste nichts von einem Gegen-

satz zwischen traditio und investitura, die Eigentimmsübertra-

gung vollzog sich durch köriieiiiche Einweisung"'*). ^.Das ganze

Yeräusserungs- und l cbertragungsgeschäft wurde, wenn ein

zweiseitiges. Zug um Zug, uno adu auf dem Grundstücke selbst

vorgenommen"*).

Allmählich aber löste sich die Einheit des Aktes; nach

Heuslers Vermuthung^) gaben vielleicht gerade die Schenkungen

an die Kirche den Anstoss dazu, dass saia und inoeBHIura sich

trennten. Die «da wurde derjenige Akt, in welchem der Ver-

äusserer der anderen Partei gegenüber seinen Yerilusserungs-

«) Franken franz. Pfandrecht S. 211.

') Heusler Gewere S. 7.

») Ileu.sler a. 0. S. 16.

*) Bruuner Urkunde 8, 273. Dieser von Hensler ntifl Brnnner ver-

theidigten Ansicht gegenüber ist (Mo Meinung von Hai-'^ nicht iiiilreclir-

zuerhalten, welcher ansznfülireii suclit, dass ursprilnfiflirh nicht ein Akt be-

standen habe, sondern Mets ein Doppelakt, neben der Tradition eine Investitur

vorbanden gewesen sei.

•) Gewdre S. 17.
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willen erklärte und der Andere diese mündliche Erklärung ent-

gegennahm; die Investitur dagegen derjenige Akt, in welchem

jeuer Wille zur thatsäehlidien Ausffthrang gelangte. „Die

Sala ist der solenne Vertragssdiluss, die Investitur die darauf

folgende Besitzftbertragung'' Die Sala, der Kontrakt, war
nicht an das zu ver&ttssemde Grundstock gebunden; sie konnte

überall vorgenommen werden. Die Investitur dagegen gehörte

von Anfanjr auf das (iriiudstück; sie war, wie bei der früheren

Einheit li' likt'it des Aktes, auch jetzt lutch reale Investitur,

(1. Ii. „die }• i* i liehe liesiiziil^eruaguufi des r4nindstücks. welche

auf den] Gi undstticke selber vor Zeugen und unter bestimmten

8olennität6Q voUzogeu wird"^). Die Formen, in denen sie sich

vollzog, sollten zweierlei Akte zur Anscliaunng bringen: die

Uebertragung des Eigentliums an den Erwerber und den Ver-

ziolit des Verftttsserers auf sein bisheriges Eigentbum*). Das

erstere, die Uebertragung des Eigenthums, konnte mau nur

symbolisch darstellen: man übertrug einen GrundstUekstheil,

eine Scholle, einen Zweig. Der Verzicht, die Auflassung, ge-

schali uiöpiüuglich (iuicli körperliches HiHausgelieu. Aber ..an

die Stelle des rechtütuniiliclien exire trat schon sehr früh das

.se exiium dicere, an Stelle der taktischen Besitzräumung der

Besitzräumungsvertrag" *).

Somit beschränkte sich nun der auf dem Grundstttck selbst

vorzunehmende Akt auf die solenne Besitz&bertragung. Aber

auch diese löste sieh von dem Grundstück los, sie warde aus

einer realen Investitur eine symbolische. Die symbolische In-

vestitur ist ^zunächst für die Investitur im Process ausgebildet

worden''^), indem nach Art der römischen m wre cessio auf

Grund eines Scheinprocesses die Auflassung erfolgte

Die andere Form, in welcher die symbolische Investitur

*) Sohm Auflassung S. 97.

"} Sofam a. 0. S. 8ö.

^) Sohm a. 0. S. 8b : ^Die Soleuuit&ten der realen Iiivestitiir sind

zweierlei: der solenne Apprehensionsakt und der solenne Anflassungsakt'^;

a. 0. S, 86: ^Der solenne A])i)rp]ieiisi(tii-'ukt drückt den Besitzerwerb des Em-
pfängerä aus. Die Aaflassuugahaudluug «olemusirt deu Beaiuverlust 4ei

Vertosaerers''.

*) Bnmm r l'rkuudc ii74.

Sohm ji. O. S. liO.

^ Brunner a. 0. S. 275.
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anftritt. ist für uns die wesentlichere. Sie verband sich näm-

lich mit der traditio cariae.

Bninner bat gezeigt, wie sicli im römischen Vulgarrechte

die Uebertragongsform mittels tradUio cartae ausgebildet hat.

bei welcher die rechtserzengende Kraft nicht in der Unterschrift,

nicht in der Ausstellung, sondern in der Begebung der Urkunde

lag. Diese firemdrechtliche Form wurde nun in mannigfacher

Weise mit der volLsrechtlicheu Uebertragung>weiae iii Verbin-

dung gei?etzt*).

Entweder iialiui man znerst die traditio cartae vor und Hess

darauf' eine reale Investitur folgen, oder man verband die

traditio cartae mit der symbolischen Investitur, indem ausser

und neben der Urkunde die üblichen Traditionssymbole über-

reicht wurden, oder endUch — und gerade diese Form wurde

fttr die <kmatumea post obUum Terwendet — man verschmolz

traditio eartae und Investitur in einen Akt, indem die Begebung

der Urkunde selbst als symbolische Investitur aufgcfasst, die

Urkunde also als Traditions- oder Investitursymbol benutzt wurde.

Die Kichtigkeit dieser Thatsache, welche Brunuer bereits

früher^ hervorgeliol)en hatte, hat er ^egeu den von Sohm er-

hobenen Widerspruch^) auch ft\r das Uebiet des fränkischen

Rechts meines Brachtens überzeugend nachgewiesen*). „In der

traditio cartae sind Veräusserung und üebereignung verbunden"*);

dieser Satz ist dasErgebniss seiner umfassenden Untersuchungen.

Damit war der durch das Auseinanderfallen von Sala und

Investitur entstandene Dualismus in der Uebertragungsform

der traditio cartae wieder aufgehoben; wie in ältester Zeit, so

genügte auch hier jetzt ein Akt zur Veräusserung und Ueber-

tragung ; freilich ein Akt, der das Bechtsgeschttfb nicht körper-

lich zum Ausdruck brachte, sondern die rechtserzeugende \\'irkung

in die formale Begebung der Uebertraguugburkunde legte.

») Bninner Ztschft. f. HR XXII S. 515, 551, Uikimde S. 276, 302-307. •

>) Ztschft f HB S. ÖÖ2: „Dm deutsche fiecht stellte die Urkunde iu

die BeUie der Vertragssymbole".

Carta iiiul Notitia S. 57(5 Aum. IV): .Ich betrachte die rechtsförm^

liehe Be^jebuug der carta al8 symbolische Investitur (Auf lassnnir)''.

'i AuHassuug S. 101 Anro. 30: .Tch halte l'ür das Iriinkisciie Hecht die

Begebuug der Urkunde aln solche nicht für symbolische Investitur''.

*) Urkunde S. 386-807.

•) a. 0. S. 306.
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Dass nao die soeben geschilderte üebereignttiigsform der

tradiUo eariae diejenige Form war, in welcher auch die dona-

tiones post o5»fiim ToHzogen wurd^, möge jetzt an einigen Bei-

spielen gezeigt werden.

Im Gebiet des bairisclieii und aleraanniBchen Rechtes kann •

die Anwendung der traditio cartae auf Schenkungen nach dem
Tode einem Zweifel nicht unterliegen. Schreiben doch die

Volksrechte der Baiern und Alemannen selbst in fast wörtlich

übereinstimmenden Sätzen für alle Vergabungen an die Kirche

die schriftliche Form Tor.

Per cartam ßrmUatem fadai heisst es in der lex Alam.

Hloth. II; per qn^iolam eo^firmet in der lex Bainwar. I 1.

Aber anch aus den erhaltenen Urkunden geht deutlich her-

vor, dass durch ihre Begebung das Rechtsgeschäft abgeschlossen

wurde. Nur zum Beispiel sei genannt:

Meich. 102 (790). wo Strafen bestimmt werden für den,

welcher contra hanc eartulam vel traditione zu han-

deln wagen sollte; cartulam vel traditione bedeutet

nichts anderes, als Tradition der cartula, d. h. Uber-

haupt die Schenkung.

Bemerkenswerth ist eine Mondseer Urlcnnde (Trad. Lnn.

107 a. 811), in der es heisst:

. . . actum Tel datnm in Vm. id. febr. . . es wird

also um den fttr das Zustandekommen des Bechtsge-

schftfts wichtigen Moment genau zu bezeichnen, da-

tum hinzugefügt ; datiim bedeutet aber Uebergabe der

Urkunde. Diese also war es, nach welcher die Schen-

kung datierte.

Unter den sonst sehr seltenen donationes post ohUvm

St. Gallens') tritt doch die carta traditionis deutlich hervor.

Wart 191 (806)-) wird bestimmt, dass der Zuwider-

handehide, den Werth dessen ersetzen soll, que carta

continet. Auch hieraus erhellt, dass die eafta bei

dem Bechtsgesclülft das Wesentliche und Maassgeben-

de ist

Dasselbe finden wir in den Weissenburger Urkunden. Die

Urkunde

•) Ea koininen nur vier vor.

^1 Abgedruckt büi Lüracü uud Schröder als Nr. 4ÜI<

Httbaer, dl» doiwtioiies post obitum. 1
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Trad. Wiz. 72 (787) wird in der Weise datiert, dass am

Schlüsse genagt wird: taetum testanieutum sub die

. . . . Das Woseutliclie ist also die Uebergabe der

Urkunde gewesen (testamentum Ist nur ein anderer

Ausdruek ffir carta oder epistola).

Bezeichnend ist ferner

Sclioppiiiii 1
7;') (810) douo ... per cliartam confirmationis

rt ^,ns ( aioü »4 imperatoris . . . haec Charta in Mogun-

tia rivitaie scripta.

Und wie im bairischen und alemannischen, ebenso verhält

es sieh im fränkischen Recht: auch liier geschieht die donatio

post obitum vermittelst traditio eartae.

Wie bereits die lex Ribuaria die schriltliche Form von

Kanf nnd vSchenknnp: kennt (LIX 1. 2. 3. 7. 8. 9: in der lex

Salica liiidei sich di«_'sell)c noch nicht), so liefern auch fränkische

Urkunden deutlich«* Belege.

So heisst es z. B. in

Trad. Fuid. 85 (786) das Kloster soll die Schenkung

ewig behalten, sieut haec praesens traditionis con-

tinet chartula.

Auch ähnliche Datierungen wie bei der genannten Weissen-

burger Urkunde finden sich:

Trad. Fühl. 210 (803) acta karta traditionis in con-

ventu ivgali in urbe Mogontin utense . . .

Trad. Faid. 241 (807) facta karta traditionis in monas-

terio Fulda anno. . . .

Trad. Fuid. 310 (815) acta Uaditionis kartula anno .

.

Ans diesen urkundlichen Belegen, sowie aus den ange-

füllten Bestimmungen der Volksrechte geht also in der That

hervor, dass die donaitones po«< obitum die Form schiiftlicher

VertiHge hatten und durch die Begebung der Schenkungsur-

kunde vollzogen wui'deu.

') Auch die Urkuude Mitteirheiii. IJB I 141 (8i)6; könnte mau hier au- -

fflhKn: et ut bec nosCra tradido ioTiolabilis et fixa permaneat, haue kar-

tnlam fleri rogayimns.
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§8.

Aaussere Form der Schenkungsurkunden.

Die Urkunde also ist die Hauptsache bei dem Sehen-

kungsakt.

Was ihre äussere Form anlangt, so treffen wir auch bei

den vorliegenden Schenkungsurkunden den von Brunner ent-

wickelten Gegensatz zwischen dispositiver nnd schlichter Be-

weisarknnde, zwischen earto und notiiia an.

Carta donaiUmis ist die Urknnde, in welcher der Schenker

erklärt, die Torliegende Schenkung vorzunehmen oder vorge-

nommen zn haben; notUia ist die Urkunde, in welcher die statt-

gehabte Schenkung als eine geschehene Thatbaclie bekundet

wird.

Die carta wird auch cartula. epistola, lestameniumf die no-

UHa auch breve, commemoratoHum genannt.

Die ccartae tiberwiegen, die noiitiae sind selten^).

Man könnte vielleicht meinen, derartige Fälle, von denen

wir nur durch eine noHUa Kenntniss haben, seien ein Beweis

dafftr, dass keineswegs stets eine earia begeben wurde. Aber

der scheinbare Widerspruch dürfte sieh lösen, wenn man an-

nimmt, dass auch diejenigen Rechtsgeschäfte, welche jetzt nnr

noch durch erhaltene rtoHHae bezeugt weiden, ursprünglich

durcli Traditiiiu einer carfa abgeschlossen worden sind, — eine

Annahme, die an sicli höchst wahrscheinlich ist. Dazu kommt,

dass z. B. in der sclioii erwälinten mtüia Meich. 102 aus-

drücklich von (^iner cartula geredet wird, obwohl eine solche

nicht mehr vorliegt. Das Felden der carlae dürfte sich ent-

weder daraus erklären, dass (wie dies bei den Schenkungen

mit Vorbehalt des Niessbrauchs sehr hän% geschah) sowohl

eine corto, als auch eine notUia ausgestellt wurde und dann

nur die noUHa erhalten blieb; oder damit, dass die sammelnden

*) T'^nter den Fieisiu^er rrkiinrlen sin<l nnfifiae: Meicli. AC^ (773), 60

(778), 7» (vor 782). 102 aW), lOi) (791). 123 (vor BlOi. l.'U (803), 13Ö (vor 810),

:^0(ir814\ 3.V2 i817), 3rMfHl7j, :?fi7i.S]7, 398 (H19), <460 (824), 463 (884), 464

{üUi, Ö75J (810—830), 682 (853), lütH) (907—öiH).

a*
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Mönche, welche aus den vorhandenen Originalurkunden einen

Traditionskodex zusammenstellten, ent^veder nur die notitia ko-

pierten, oder die ihnen vorliegende carta in Form eines Berichts,

4. h. einer noUHüj in ihre Sammlung au&ahmen.

üm ganz kurz auf die äussere Form der Urkunden einzu-

gehen (wobei stets die Untersuchungen Bmnners als Grundlage

dienen), so beginnen dieselben, wenn sie eartae sind, meist mit

einigen allgemeinen Phrasen, in denen die Gottgefälligkeit

frommer Werke, die Sehnsucht nach der ewigen Seligkeit lier-

vorgekobeu werden u. s. w. dann folgen die eigentlichen

Schenkungsworte, Name des Schenkers und der besclienkten

Kirche u. s. w. , und hierauf wird bald in knapper bald in aus-

führlicher Form der Gegenstand der Schenkung beschrieben.

Der Schluss der Urkunde besteht in der Begel ans der

Strafklausel, welcher sich meist die Formel 9tipuUitione aub-

nim anschliesst, dem Verzeichniss der Anwesenden, dem Datum,

den Unterschriften des Schenkers, der Zeugen und endlich der

des Schreibers.

Die iStratklausel soll das durch die Urkunde begründete

Kechtsverliältuiss schützen. Sie hat sich, wie R. Löniug nach-

gewiesen hat^), ans der römischen Verabredung einer Konven-

tionalstrafe entwickelt, im deutschen Hecht aber enie neue Be-

deutung erhalten. In dieser Klausel verpflichten sich nämlich

nicht etwa nur die Kontrahenten zur Erfüllung oder dauernden

Befolgung des abgeschlossenen Rechtsgeschäfts bei Strafe,

sondern es wird auch jedem Dritten eine Strafe angedroht,

welcher das durch die Schenkung beigestellte Rechtsverhältniss

anzufechten oder zu verletzen wagen sollte. Die Strafsumme

ist auch nicht nur dem verletzten Theile — wie dies bei der

1) s. B. Heioh. I S. 44, 45 (746), 8. 63» 54 (765), 6 (759), IS (798, 18 (765)

und ii]isBli]i||;e andere.

Ehie beMüdere Eingangsfonn ist folg^de nur iu Mondseer Urkunden sich

findende:

Latores leguin sanxenmt, ut qui Je iure vropi*io ulicui aliquid

tradere volneritj hoc coram plnres te?<tibns taciat tirmiter oblicare,

iit in evum et inconviilsuin pennaiiere valeat . Quaproptei' ego . . .

.So heisst es in Trad. Lun. 17 (828), 4a (817), «5 (822), 69 (826), 75 (815),

136 (827).

*) VertragHbiuch, Aoliaug: Uber Ursprung und lechtlidie Bedeutung der

in den idtdevtselien ITrknnden enthaltenen Strafkb^osohi,
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eigentlichen Konventionalstrafe gesclii' lit sondern häufig

auch dem Staat za entrichten Die Erklärung fAr diese Ab-

weichungen Yon der römischen Konventionalstrafe sieht Lßning

in folgendem. Die Parteien treffen nicht eine villkttrliche

Yerahrednng, sondern sie nehmen nnr ansdrficklich die schon

gesetzlich gestattete Strafe in ihren Vertrag auf. Nnr die

Höhe der Stmit zu bestimmen hat das Volksrecht ihnen über-

lassen. So bestimmt die lex Alam. \ ^ 2 ansdrücklirli, die je-

desmal in der Urküüiie von den Parteien festgesetzte Strafe

solle die von Eechtswegen verfallende Strafe sein. Und wenn

die lex Baiuwar. I § 2 die poena dupU nebst einem auf drei

Unzen Gk»id festgesetzten Friedensgeld zur gesetzlichen Strate

erhob, so war damit keineswegs, wie zahlreiche Urkunden be-

weisen, ein strenges Einhalten dieser Beträge vom Gesetz ge-

fordert *).

Verweisungen anf die gesetzliche Strafe {componat Heut lex

e9t und dgl.) enthalten z. B.

:

Meicli. 64 (779), 91 (vor 782), 186 (vor 810), 259 (vor81Uj,

Trad. Pat. 16 (788).

Das freie Belieben der Parteien dagegen zeigen z. B. fol-

gende Strafsummen:

2 librae anri in Meich. 32 (772),

3 I'nzen Gold und 6 Plund Süber in Meich. Ö3 (780)

:

in Meich. 173 (810) heisst es:

in fisGo XL solides componat auro adpi*etiatos,

in Wart. I 28 (761) beträgt die Stra&umme:

2 Unzen Gold, 5 Pfund Silber,

daselbst 103 (786)

:

2 Unzen Gold und 4 Pfund Silber.

In der Fuldaer Urkunde von 765 fl'rad. Fuld. 24) ist die

hohe Strafe von 200 Solidi festgesetzt; niedrigere Stlafsummeu

^) Yielleiclit darf hier an die rOmisehen (irftberbnsflen erinnert werden.

Die lOmiflcben Ordnungen gestatteten, wie dies InBcfarifteu bezeugen, ,jedem,

der ein Grabmal errichtet, den, der dasselbe verletzen würde, mit einer dffettt-

. liehen Geldstrafe bis zn lüOOOO Sesterzen «n belegen" ; diese Strafsumme fiel

in älterer Zeit an die (Teni(*!nclokiis;5e . später entweder an diese oder an die

Kasso der Pontifices fMoniiiisen Röm. Staatsrecht II P S. 70—72. Bruns Fontes *

S. .i()7— Ks ( rsi iiciiit nicht auR&^eschloäften , dass hierin die Vorbilder

im unsere .Stjatkljui.seiii zu .««lu-licn sind.

') Lüniug a. 0. S. rm, .VJä.
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finden sich daselbst in Nr. 27 (765): 2 Unzen Gold. 3 Pfund

Silber, 48 (773); in 45 (774^: 4 und h : in 52 (775), 79 (785), 81

(785): 2 UBzea Gk»ld tiad 4 Pfand :Hüber; 20 Unzen Gold und

50 Pfiind Silber betrilgt die Strafe in Trad. Pat. 27 (796);

3 Unzen Gold and 5 Pftind Silber in Trad. Wiz. 2 (742); 2 Unzen

Gold daselbst 14 (789) ; n. s. w.

Znweilen wird auch bei den donaUone» poH ohUvm bestimmt,

dass ausser einer genannten Summe , die dann meistens dem

Staat zu zahlen ist, d^m Reschenkten ein ein- oder vielfacher

Krsat;^ der angefochtenen Sclieukung gewälut werden soll. Bei-

spiele sind:

Meich. I 8. 44, 45 (743) iudice terreno < uli)abilis sit auri

D solidos et quod retulit resütuat quadruplum.

Meich. 138 (804) duplum ad ipsa casa Dei i^tituat.

Wart. I 191 (806) ^) et si uUus sit, qai hoc contradicere

vollst, nt predicte res ad iam dictum monasterinm

Stare non debeant, de suis rebus talia^ qne carta con-

tinet, ad eandem cenobinm restitnat et fisco prozimo

auri uncias V et argenti pondera VII persolvat.

Trad. Lun. 102 (811) si quis . . . inferat partibns ipsius

sancti loci (lui)luin tantuni <iuantum hec tradicio con-

tinit, et una cnni (listrinjieiiie ^^ocio üsco aui'i libras ar-

genti pondna tanta exsolvat^).

Eigenthümlicii Ist die Strafbestimmnng in Meich. I S. 53,

55 (755)

indice terreno solvat, nt mos est, sunm nuergelt.

Wie ans der Hervorhebung des wdex terremu sich zeigt,

wurden dem Zuwiderhandelnden auch Strafen des hlmmlnchen

Richters in Aussicht .gestellt; die kirchlichen Schreiber haben

olt eine grosse Sorgialt angewendet, dieselben so schrecklich

als mögliöh auszumalen^).

Nachdem in der T'rkuiide auf die besjjrocliene Weise eine

Strafbestininiung^ rreti'ortt'n ist, püegt meistens t'ulg'endeiniaassen

fortgeiahreu zu werden: trotz derartiger Ant'echtungeu haec

') Abgedrni kt bei ijörsdi uiwl iSchröder als Nr. 48.

^ Es ist auftallend. dass liier statt einer bestiminten Zahl das fonnel-

hnfte UihIu cfdirancht winl; man liat Vielleicht die vom tiesetz autjgestelUeu

3 Cnz«m (told gemeint.

') Vgl. Ii5iiiiig a. 0. S. 568.
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epistoh u. s. w. firma et staiMis pemamat, imd au diesen Satz

pflegen sich die Worte anzuscliliessen: e^niaHme tubnixa,

Aueli dies ist keine Kigeutliftmlichkeit der donaUoneg po9t Miwn,
sondern kommt in Urkoudeu über die verscliiedenartigsten

Rechtsgeschäfte mit grosser RegelinäHsigkeit vor. Es soll da-

her aucli hier nur deshalb aiigelülut wordt'ii. weil es eben auch

bei unseren Schenkungen .sich findet. Der Sinn dieser Worte,

die sich stets an der hervorgehobenen Stelle der Urkunde be-

hnden, ist nach Brunuer^) der einer „Ankündigung oder Kon-

statierung der y»n»a^o^' d. h. der Untei'schrii'ten. Es besteht

gar kein Zusammenhang mit der römischen Stipulation;

mit dem Wort sUpidaliQ wird niebtg andercB als die nachfolgende

mamtfirmaUo, die Handfestnng, bezeichnet

Die Richtigkeit der Bmnnerschen Erklärung wird, wie

dies L. Seuffert nachgewiesen hat"), durch die in den Strass-

burger Urkunden vorkommenden Beispiele bestätigt.

All Stelle der Formel stijmlationi' subnixa kommt iu einigen

Jb'uldaer l rknnden die Wendung culmo subnixam oder ähnlielie

vor; da zwei der mit dieser Formel versehenen Urkunden »lo-

nuHones poaf ohiluin sind (Trad. i'iüd. 101 a. 791 und 130 a.

so sei kurz tbigendes bemerkt. Nach den eingehenden Bemer-

kungen Brunners, welcher dieser räthselhaften Formel einen

eigenen Exkurs gewidmet hat% ist es nnr der Schreiber Asger,

welcher diese Klausel offenbar in missverständlicher Weise an-

wendet ; er scheint damit sagen zu wollen, dass der oulmiu!, der

Hahn, fibergeben worden sei zur Vestitur, d. h. zur sym-

bolischen. Hier würde dann also neben der carta noch ein

weiteres Symbol verwendet worden sein. Sohm^j erkennt in

der Klausel die Biirjrschcili für küultige Investitur. Heusler-'"')

sieht in ihr einen Jieweis für die Ansicht, dass das Stäbchen,

die fesiuca, durch den Halm, calamm, tmlmus, verdi'ängt

worden sei.

Was schliesslich die Unterschriften der Aussteller, der

Zeugen und sonstigen Anwesenden und die Vollziehung oder

») Urkunde S. 221.

«) Ztschft. <1. Sav. St. II 1881 Qtma. Abth. a llö-l^
«) I.'rkuiule S. Ji2ö—230.

*) Aiülaääuiig S. 110, Aum. 41.

*) ittätitatiooea I S. 76.
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Ausfertigaiig seitens des Schreibers sow ie die Datienmg der ^

Urkandeii betrifft, so sind aueh dies aDes Dinge, welche nichts

den donaHones poat obUum EigenthOmliches enthalten; sondern

66 sind Formalitäten, die sieh bei allen Ufknnden finden and

nur mit Herbeiziehung der Übrigen Urkunden behandelt werden

können. Da dies in erschöpfender Weise yon Bmnner, wie be-

merkt, geschehen ist, so kauii liier um so mehr auf dessen

Untersuchungen verwiesen werden.

§ 9.

D«r Sehenkungsakt*

Der Sclienkimfrsakt bestand . wie wir g:e>seiiea haben, in

der Begebung der soeben beschriebenen Lfrkunde.

Die Begebung war ein feierlicher und reclitsförmlicher Akt.

Denn durch ihn wurden wichtige Rechte begrtkndet luid Dritten

gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und eine gewisse Feierlich-

keit wurde wohl auch durch den Umstand bedingt, dass eine

Schenkung nach dem Tode meist nicht wie ein gewöhnliches

Rechtsgeschäft des täglichen Lebens, sondern mit frommen Ge-

danken abgeschlossen wurde.

Der Ort, an welchem die Schenkung vorgenommen wurde,

war meist die Kirche selbst, welclie die Schenkung erhalten

sollte. In basilica s. Mnriae (Meich. 82 a. 772) . in eccJesia s.

Bmedicii (Meich. 53 a. 780) u. s. w., aber auch in domo epis-

copale fMeich. 62 a. 779) wird geschenkt. Häufig geschieht die

Schenkung auch auf der Versammlnng der Geistlichen: m pub-

Ueo wyfnodo ad Friguimgas^ oder auch auf einer Versammlung

geistlicher und weltlicher Grossen: t» conven/t» regoM m urbe

MogonUa (Trad. Fuld. 216 a. 803).

So war schon durch den Ort stets die Oeffentlichkeit des

Aktes bedingt, wie ja denn in zahlreichen Urkunden die jmh-

lice erfolgte Vollzieluiiig erwähnt wird. Unter diesem jmb'

lice kann man nicht mit Heusler^j schlechtweg Gerichtlichkeit

verstehen und die Hestimnnino: der lex Ribuaria 59. welclie

allerdings von tesiamenta in maUo puibUco conscripia spricht,

dahin ausdehnen, dass ,»die uns ans dem 7. und 8. Jahr-

*) Gewere S. 13, 16.
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hundert erhaltenen Urkunden Uber Eigvnthniiisftbertiragini^

in Folge gerichtlieher Anflassimg entstanden sind*^). Denn, wie

Haiss betont^}, spricht dagegen entseliieden der sehen hervor-

gehobene Umstand, dass in den meisten Fällen die »Schenkungen

in der Kirche vorgenommen die Urkunden mit ganz

seltenen Ausnalimen durchaus keinen Hinweis auf gerichtliche

Ausstellung entlialten. i\raii muss daher behaupten, dass für

Schenkungen durch Urkundenbegebung die Gerichtlichkeit ausser-

halb des ribuarischen Stammes kein wesentliches Erforderniss war.

Die Oeffentlichkeit des Aktes brachte es mit sich, dass fast

stets eine grosse Zahl Ton Zeugen und Zuschauern zugegen

war. Denn wenn auch der bekundete Rechtsakt nicht wie bei

den riimiachen Urkunden auf der Mitwirkung der Zeugen, son-

dern auf der Begebung der Urkunde beruhte, so diente doch

(de ßrmatk) der Zeugen dazu, eine Anfechtung durch Dritte zu

erschweren.

Al)er, wie sresasrt. nicht allein die erforderlichen Zeugten*),

welche durch Berühning der Urkuiideii die Haudfestung leisteten,

waren bei dem Akt zugegen, sondern zahlreiche Andere, als

„Anwesende'^ bezeichnete. Geschieht die Schenkung in der

Kirche, so versammeln sich meist sämmtliche Geistliche, welche

im Dienst dieser Kirche stehen; an ihrer Spitze der Bischof*).

Aber auch Laien finden sich häufig ein; hauptsächlich die Ver-

wandten des Schenkers'), die, wie sich zeigen wird, ein Recht

hatten, bei der Schenkung mitzusprechen.

In Gegenwart- dieser oft sehr zahlreichen und wohl auch

glänzenden Ver^^ iininluug (wir finden Erzbischöfe, Bischöfe,

Grafen und Kihiigsboten untei- den Anwesenden) trat nun der

Schenker, wenn die Schenkung in der Kirche ge^ciiah, vor den

Altar und legte die Schenkungsurkunde auf denselben nieder,

die darauf erst, wie dies Brunner gezeigt hat^), vollzogen und

») 0. S. 16.

*} Traditio und Investitiira S. 167.

Bm Dekret Herzog Tksdlois (Mon. (ietm. LL III p. 468) schreibt

z. B. drei Testes Meies et uolulea tot. Vfß. anch die S. 36 erwfttmten

Efngangsformeln Mondseer TIrknndeii.

*) z. B. Meich. I S. 44, 45 (745), 20 (769), 60(776), 67 (778), 62 (779), 70 (7fi!0).

z. B. Meich. 181 (803).

•) Urkunde S. r^lü — 272. f'herhatipt ist aurli für die äussere Form der

traditio cartae für da» jNähere aui' Bruuiier zu verweisen.
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somit aus einem blossen Pergament zu einem rechtserzeu^enden

and recbtsbeweisenden Schrittstttck wurde. Durch die Nieder-

l^gang auf den Altar hatte, so fasste es der damalige Glaube

aui^ der Heilige selbst die Schenkung entgegengenommen');

das gleiche wurde erreicht, wenn in die Hände des Bischöfe

tradiert wurde; dann handelte dieser gleichsam als Stellver-

treter des himmlischen Emi)fäne:ers.

Konnte die Schrnkmiii nicht in dfi* Kirche vorgenommen

werden, so vertrat mnist ein Rplifiuienkasu heu das Ja leicht

von Ort zu Ort g^ti H^rn werilen Ivonute, die iSleiie des Altars;

oder man lialf sicii auch hier dadurch, dass mau dem Bischof

in die Hände tradierte.

Ein besondei's anschauliches Bild von den Formen, in welchen

die Schenkung durch Urkuudenbegebung volhrogen wurde, ge-

währt uns die von Brauner*) angeführte Stelle bei Benediktns

Levita (VI [II] 370), die desshalb als Bestätigung, und Ergänzung

der gegebenen Ansffltiruugeu auch hier einen Platz finden möge

:

Quisquis ei-go nostrnm suas res ecclesiae tradit. domino Deo

illas üli'ert atipie dedicat snisfjue sauctis et nun alteri,

diceudo talia et apfendo ita: l'acit euini ^cripturam de

ipsis rphiis. (luas Deo dare desiderat et ipsam scrip-

turani coram altari aut supra tenet in manu, dicens

einsdem loci sacerdotibus atque custodibns : oifero Deo

atque dedico omnes res, qnae hac in chailula tenentnr

insertae . . . si quis autem eas inde, quod fleri nnUa-

tenus credo, abstnlerit, sub poena sacrflegii ex hoc

domino Deo, cni eas öftere atque dedico, districtissimaa

reddat rationes. Ponit etiam in ea (chartnla) alias

coniiirationes, quas enumerare longuui est.

() Man drflckt sich oft gerade wo am, »b ob die Schenkung direkt an

den Heiligen gerichtet sei: »SchoepAin I 68 (794) ego dono donmo nortvo e.

Leodegario.

*) Urkunde ä. m.
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LEBENSLAUF.

leb, Rudolf Emil Gustav Httbner, bin am 19. September

1864 zu Beriin geboren. Mein Vater ist ordentlicher Professor

an der üniyersität zn Berlin, meine Hntter ist eine Tochter des

Historikers J. G. Droysen. Ich bin evangelischer Religion.

Meine Schulbildung habe ich auf dem Kimigl. Wilhelmsgym-

nasiuin zu Berlin erhalten. Michaelis 1883 bezog ich die Uni-

versität. Das erste Semester studierte ich in Berlin, das fol-

gende in Strassburg, die übrigen fünf wieder iu Berlin. In

Strassburg hörte ich Vorlesungen bei den Herren Bremer,
Laband, Sohm; in Berlin bei den Herren Aegidi, Beseler,

Brunner, Dernburg, J. G. Droysen, Eck, Gneist, Gold-
schmidt, Hinschins, Hftbler, Liman, Pernice, Bebmke,
Bnbo, ScbmoUer, v. Treitscbke, Wagner, Zeller. Ausser-

dem nahm ich an den von den Herren Brnnner, Goldsebmidt,
Hin Schills, Pernice, Schmoll er geleiteten Uebungen Theil.

Allen diesen meinen Lehi*ern werde ich stets ein dankbares

Andenken bewahren.

Am 13. Mai 1887 legte ich am Könipfl. Kammergericht die

Referendarprüfung ab; seit dieser Zeit bin ich im praktischen

Vorbereitungsdienst zuerst am Amtsgericht zu Eixdorf, darauf

am Landgericht II zu Berlin beschäftigt gewesen.
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THESER

1. Der Uiiterscliied zwisclieu Spiel und ^^>ttl' liegt mir in

dem verschiedenartigen Zweck der beiden Kechtsgeschätte.

2. Die Schenkung eiuer Lebensversicheriiugspolice seitens des

einen Ehegatten an den anderen während bestehender Ehe

ist als Schenkung von Todeswegen, nieht als ein£Bu;he

Schenkung unter Ehegatten au&nfasseii, und daher rechts-

gültig.

3. Die Behauptung, die deutsche Bechtsgeschichte des Mittel^

alters sei nichts als eine Reeeptionsgeschichte salfränki-

sclien, (1. ii. Ii anzösischen Rechts, ist unhaltbar. Sie ver-

kennt die Thatsaclie, dass wie die Ansbildunf? des deut-

schen Staats, so die des deiitst lieii iJei auf der p-leich-

mässigen Mitwirkung aller deutschen Stämme beruht.

4. Von den sg. precariae datae, precariae oblatae und pre-

cariae remuneratoriae sind als eine vi^te besondere, wenn
auch den precariae oblatae nah verwandte Art diejenigen

Redit^geschafte zu unterscheiden, in welchen ein Grund-

stück der Kirche augenblicklich geschenkt und von dieser

dem Schenker an einem anderen ihr geh(^gen Gute der

Niessbrauch gewährt wird.

5. Die Behauptung. Eike von Repkow habe in seinem Rechts-

buch wissentlich falsche Angaben gemacht, insbesondere

den Stand der sch(>ffpTibar Freien aus politischer und per-

sönlicher Tendenz erdichtet, ist zurückzuweisen; thatsäch-

liche Unrichtigkeiten im Sachsenspiegel sind vielmehr

mangelnder Kenntniss des Verfassers oder seiner Vorliebe

für die Vergangenheit, durchaus aber nicht unlauteren

Motiven desselben zuzuschreiben.

6. Die Annahme, dass sftmmtliche deutsche Länder mit Aus-

nahme Baiems und Oesterrdchs terrae missionis seien, ist

unbegründet.
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7. Die Jurisdiktion der Missionsoberen ist eine iuiiisdictio

quasi ordinaria, nicht eine inrisdictio delegata.

8. Die Gliedstaaten des lientij^en deutschen Reichs sind wohl

Staaten, aber niclit souverän,

ü. Klsas8-Lotlirin^(*n ist kein .Staat.

10. Bei eiiiei' kinittii!:en "Revision dei* Slrafpruzess- Ordnung

ist die Beratung gegen die Urtheile der Strafkammern

wieder einzuführen.

11. Wenn Kaiser Friedricli 1. seine restanratorische Politik

in Deutschland auf die Ministerialen und die Kirche, nicht

aber auf die Städte stützte, so geschah dies in richtiger

Benrtheilnng der deutschen Verhältnisse.

12. Wie das historische Studium die Grundlage für die politi-

sche Ausbildung und Bildung ist (Droysen Historik § 93),

so kann auch das Studium des Rechts nur auf der Grund-

lage einer historischen Betrachtungsweise iiuchtbai' sein.
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